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Uber die Persönlichkeit der Räuber.
Von D r. ju r. K o n ra d  R a u m er in  München.

Die vorliegende Abhandlung ste llt eine ergänzende Untersuchung 
zu meiner A rbe it „R äuber und Raubsituationen“ 1) dar. Während dort 
das Verbrechen des Raubes in  seinen verschiedenen Erscheinungsformen 
in  den Vordergrund der Betrachtung gerückt is t, soll hier ausschließlich 
die Persönlichkeit der Räuber gewürdigt werden. Obwohl der Raub in  
der G esam tkrim inalität eine n icht weniger w ichtige Rolle spielt als 
andere schwere Verbrechen (Mord, Totschlag, B randstiftung u. ä.), is t 
doch bisher außer der A rbe it von M ichel2) —  soweit m ir die einschlä
gige L ite ra tu r zugänglich war —  keine spezielle Untersuchung über die 
Persönlichkeit der Räuber erschienen. Es schien m ir daher von W ert zu 
sein, sich m it der Psychologie dieser Tätergruppe näher zu beschäftigen.

H err Prof. D r. Viernstein, auf dessen Anregung die vorliegende Abhandlung 
zurückgeht, h a t m ir in  dankenswerter Weise das M ateria l der Münchener K rim in a l
biologischen Sammelstelle zur Verfügung gestellt. Aus diesem M ate ria l wurden 
hundert Untersuchungsbögen über Verbrecher gesichtet, deren S tra flis ten eine 
V eru rte ilung  wegen Raubes (§§ 249— 251 R S tG B .) aufwiesen. Irgendeine Aus
w ahl nach bestim m ten Gesichtspunkten (A lter, Vorstrafen usw.) wurde dabei 
n ich t getroffen. In  Anlehnung an die Auswertung des M ateria ls gliedern sich 
die folgenden Ausführungen in  die Angaben über die Umweltslage der Täter, ihre 
hereditären Verhältnisse sowie als w ichtigsten P u n k t ih re  Persönlichkeitsstruk
tu r , nam entlich nach der psychologischen und psychopathologischen Seite hin.

Vorausschicken möchte ich zuerst einen Ü berb lick  über die Zusammen
setzung meines Materials, über Geschlecht, A ltersaufbau und Fam ilienstand 
der untersuchten Verbrecher. U n te r den hundert Räubern befand sich nu r eine 
Frau, ein Um stand, der w eiter n ich t überrascht, da der Raub ja  seinem Wesen 
hach ein Mannesverbrechen is t. D ie einzige T ä te rin  w ar eine vierunddre iß ig- 
jährige  verw itw ete H änd le rin  m it 41 Vorstrafen (Gewerbsunzucht!), die einem 
betrunkenen Bauern Geld aus der Tasche gerissen hatte, während dieser von 
ihrem  M ithe lfe r festgehalten wurde. Ü ber den A ltersaufbau g ib t die folgende 
Tabelle Aufschluß:

A lte r der Probanden zur Ze it der Untersuchung:
14— 16 J a h r e ..........................  1
16— 18 „    3
18— 21 ,,  20
21— 25 „   26
25— 3° ..  22
30— 40 „   19
4° — 5°  ..   6
50 Jahre und darüber . . .  3

*) H e ft X X V I I I  der K rim ina lis tischen Abhandlungen, hsg. von Exner. 
s) Das Verbrechen des Raubes, Psychologie und Psychopathologie der Täter, 

M onatsschrift fü r  K rim ina lb io log ie  und S trafrechtsreform  28, 65 ff.
Mschr. f. Krim inalbiologie. 1939. H . 4. I I



Das B ild  von der Alterszusammensetzung w eicht insofern von den allge
meinen krim ina ls ta tis tischen  Erhebungen ab, als der A n te il der Jugendlichen 
n u r gering is t. B ekanntlich  ve rhä lt sich die R a u b k rim in a litä t der Jugendlichen 
zu der der Erwachsenen ungefähr wie 1 :10. E ine Ursache unserer Erscheinung 
mag w ohl darin  liegen, daß Untersuchungsbögen aus den Jugendstrafanstalten 
in  geringem Umfange zur Verfügung standen3). W e ite r is t zu beachten, daß 
die vorstehende Ü bersicht das A lte r  zur Z e it der krim inalb io lögischen U n te r
suchung (meist bei E in lie fe rung in  die A nsta lt) w iedergibt. B erücks ich tig t man, 
daß gewöhnlich ein längerer Ze itraum  zwischen Ausführung der T a t und dem 
Beginn des Strafvollzuges liegt, so da rf man allgemein das A lte r bei Ausführung 
des Verbrechens um  1 J ahr frühe r ansetzen, wodurch eine Verschiebung zu Lasten 
der jüngeren A ltersstu fen e in tr it t .  D er älteste Tä te r zählte 59 Jahre, der jüngste, 
ein bereits wegen Unterschlagung und Landstreicherei vorbestra fte r Jugendlicher, 
der auf seine eigene M u tte r einen R aubüberfa ll verübte, w ar 15 Jahre a lt. Ü ber 
den Fam ilienstand der untersuchten Räuber ergab sich folgendes B ild : 75 P ro
banden waren ledig, verhe ira te t waren 19. Bei der überwiegenden Bete iligung 
jüngerer Leute is t es verständlich, daß die Zahl der Verheirateten re la tiv  gering is t. 
Geschieden waren 5 Täter, die bereits erwähnte einzige F rau w ar verw itw e t. 
D ie Räuber stam m ten zum überwiegenden T e il aus ländlichen Bezirken, K le in - 
und M itte ls täd ten , zum geringeren T e il aus der G roßstadt.
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I .  Die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Räuber:
Die um weltlichen Einflüsse, denen die Räuber in  ih re r Jugend und 

zur Zeit der Tat ausgesetzt waren, waren allgemein recht ungünstig. 
Die Verbrecher stammten in  der Mehrzahl aus kinderreichen Fam ilien. 
So wurden Geschwister (einschließlich der Stiefgeschwister) gezählt:

i — 3 ..................... . . . bei 18 Tätern
3—6 ..................... • • • , . 2 5 >>
6—9 . . .  „ 2 3
9— 1 2 .................... . . .  „  7 >>

12— 1 5 .................... . . .  „  5
15 und mehr . . . . . .  „  6

N ur 16 Probanden hatten keine Geschwister. Auffa llend war die 
hohe S terblichkeit innerhalb der Geschwisterreihen der Täter. A u f eine 
Aufstellung darüber, welche Stellung in  der Geschwisterreihe der Pro
band einnahm, wurde verzichtet, da das wahre B ild  infolge der erwähn
ten hohen Geschwistersterblichkeit wieder verw ischt worden wäre. Die 
Tatsache, daß rund 2/3 aller Probanden aus V ier- und Mehrkinderehen 
kommen, rech tfe rtig t die Annahme, daß unter der allzu großen K inder
zahl n ich t selten die Erziehung lit t .  Dies w ird  noch wahrscheinlicher, 
wenn man die w irtschaftliche Lage der E lte rn  in  Betracht zieht. So 
waren die w irtschaftlichen Verhältnisse nur in  acht Fällen als gut und 
in  weiteren 42 Fällen als auskömmlich anzusprechen, während 50 Pro
banden aus w irtschaftlich  schlechten und ärm lichen Verhältnissen her
vorgingen. Z ieht man weiter in  Betracht, daß gerade bei sozial ungün
stiger Lage der E lte rn  die K inderzahl am höchsten is t, so finden w ir

3) Ferner sei bem erkt, daß bei S ichtung des M ateria ls einige wenige U n te r
suchungsbögen wegen U nzu läng lichke it der Angaben ausscheiden m ußten. 
D arun te r befanden sich dre i jugendliche Räuber im  A lte r von 14,15 und 17 Jahren.



unsere Verm utung bestä tig t: A llzu  hohe K inderzahl fü h rt unter m iß
lichen w irtschaftlichen Verhältnissen zu Erziehungsmängeln und läßt 
so die Betroffenen früh  krim ine ll werden. Tatsächlich wurden in  einigen 
Fällen auch Probanden in  ih rer Jugend von Haus aus zu B ette l und 
D iebstahl angehalten.

U nheilvoll fü r die Erziehung der Probanden war fast stets der frühe 
Tod eines der beiden E lternte ile . Vor dem 16. Lebensjahr verloren allein 
10 Täter ihren Vater, 8 ihre M utter und 2 Probanden beide E ltern. Der 
Jugendliche, ohne die leitende Hand des Vaters, der m ütterlichen Für
sorge entbehrend, ve rlie rt nur zu bald die Bindungen ans Elternhaus. 
Sich selbst überlassen, gerät er frühzeitig  auf die Bahn des Verbrechens. 
Erhebliche Erziehungsmängel waren in  vielen Fällen bedingt durch 
häufige häusliche Zerwürfnisse, Eifersuchtsszenen, sexuelle Ausschwei
fungen der E ltern , durch Trunksucht des Vaters, schlechte verschwen
derische Haushaltführung der M utter. In  den Fällen, wo es zur Eheschei
dung der E lte rn  kam, l i t t  stets auch die Erziehung der Probanden. 
Schließlich b le ibt noch zu erwähnen, daß elterliche K rim in a litä t, die 
w ir in  16 Fällen unseres M aterials feststellten, die Erziehung der Pro
banden gleichfalls nur nachteilig beeinflußt hat.

Trotz vie ler Mängel w irk te  sich die häusliche Erziehung ungleich 
besser aus als die in  Anstalten, bei Verwandten und fremden Leuten. 
34 Täter hatten ganz oder zum großen Te il eine außerhäusliche E r
ziehung vor der Vollendung ihres 16. Lebensjahres h in te r sich. 13 Pro
banden waren in  Erziehungsanstalten untergebracht gewesen. Einige 
kamen schon m it 13, 14 Jahren vom Elternhaus weg in  die Lehre bzw. 
in  fremde Dienste. Von den Verwandten der M utter wurden meist die 
unehelich Geborenen —  es waren 9 Probanden unehelicher H erkunft — 
erzogen.

Ich  lasse abschließend eine Übersicht folgen, wie die Erziehungs
einflüsse der Räuber unseres M aterials in  den Untersuchungsbögen be
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w ertet waren:
als g u t ............................................. in  18 Fällen
,, durchschn ittlich .............................. . 4 2  „
,, m ange lha ft.....................................» 2 8  „
„  s c h le c h t.........................................  12 „

Demnach genügte bei 40% der Verbrecher die Erziehung n icht 
mehr den durchschnittlichen Anforderungen. Nach den obigen Aus
führungen vermag dieses Ergebnis uns n ich t mehr zu überraschen4).

Eine Sonderbetrachtung verdienen Schulbesuch und Schulerfolge 
unserer Probanden. H ierbei stützen w ir uns auf die Auskünfte der 
Schulbehörden, die zur Vervollständigung der Untersuchung bei jedem 
Probanden eingeholt werden.

22 Probanden wiesen hiernach einen unregelmäßigen Schulbesuch

4) Auch M ichel a. a. O. S. 67 sprich t davon, daß ein G roßte il der Räuber 
seines M ateria ls eine mangelhafte und verwahrloste Erziehung h in te r sich hatte.
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auf. U nter ihnen befanden sich 15 notorische Schulschwänzer. Sie blieben 
ohne Grund der Schule fern und streunten umher. Ih r Verhalten läßt 
bereits auf den Hang zur Vagabundage und zum Abenteurerleben 
schließen, den w ir gar o ft bei den Räubern antreffen.

Recht aufschlußreich is t das B ild  von den Schulleistungen der 
Probanden. Gestattet es doch w ichtige Rückschlüsse über ihren Bildungs
stand sowie ganz allgemein auch über ihre geistigen Fähigkeiten. Die 
Schulerfolge waren

g u t ............................................. bei 24 Räubern
du rchsch n ittlich ......................... , , 2 6  ,,
m a n ge lh a ft................................. »»33 >»
s c h le c h t..................................... »» *7

Diejenigen Verbrecher, deren Schulleistungen über dem Durch
schnitt standen und den Anforderungen entsprachen, halten der Zahl 
nach denjenigen die Waage, die nur mangelhafte und schlechte Leistun
gen aufzuweisen haben. D ie Folgerung, daß es sich bei der zweiten 
H ä lfte  unseres M aterials durchwegs um Minderbegabte handelt, liegt 
nahe. Sie findet weiter unten bei der Intelligenzprüfung der Täter ihre 
Bestätigung. Es is t w iederholt bezweifelt worden, ob dem Bildungs
stand überhaupt eine krim inogene Bedeutung zukommt. Generell mag 
man die Frage verneinen, beim Raub aber is t unzulänglicher Wissens
stand, wie die Ergebnisse zeigen, zweifelsfrei ein wichtiges Moment. 
Erwähnung mag hier finden, daß unter den Tätern des Materials auch 
ein Analphabet sich befand, ein schwachsinniger, 25jähriger Stein
brucharbeiter, der der M utter seines unehelichen Kindes die ihm  von 
seinem Lohn abgezogenen Alim entationsgelder entriß . Anderseits wurde 
auch ein Akademiker gezählt, sowie ein Schüler einer höheren Lehr
anstalt.

Werfen w ir einen B lick auf die berufliche Ausbildung unserer 
Probanden! Auch hier ein gleich ungünstiges B ild . N ur 32 Räuber hatten 
einen handwerklichen Beruf erlernt und ihre Lehrzeit erfolgreich ab
geschlossen. 14 Täter hatten in  ihrem  Beruf die Lehrzeit n icht zu Ende 
geführt. W ie bereits erwähnt wurde, hatte ein Täter einen akademischen 
Beruf (Diplom ingenieur), ein Proband war M ittelschüler. Zu den übrigen 
52 Tätern zählen diejenigen, die überhaupt keinen Beruf erlernt hatten, 
sich als sogenannte H ilfsarbeiter durchs Leben schlugen, ferner die
jenigen, die sich Berufen zugewandt hatten, die eine Lehrzeit im  üblichen 
Sinne n ich t kennen (z. B. landw irtschaftliche Berufe). Interessant is t 
die Feststellung, daß 19 Probanden einmal, 4 Täter zweimal und weitere 
6 drei- und mehrmals ihren Beruf gewechselt hatten.

H insich tlich  des Berufes, den die Räuber zuletzt ausgeübt hatten,
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waren sie folgenden Berufsgruppen zuzuzählen:
Land- und Forstw irtschaft . . . .  10
Industrie  und Handwerk . . . .  49
Handel und V e r k e h r .................... 14



Lohnarbeit wechselnder A rt . . .  22
freien B e ru fe n ................................. 5

Die Aufte ilung in  die einzelnen Berufsgruppen ergibt das gewohnte 
B ild : stärkste Belastung der handwerklichen und industriellen Berufe 
(Lehrlinge, Gesellen, Fabrikarbeiter), verhältnismäßig geringer A n te il 
der landw irtschaftlichen A rbeitskräfte, durchschnittliche Belastung der 
Gruppe Handel und Verkehr (kaufmännische Lehrlinge und Angestellte, 
Händler und Hausierer, Kutscher). Die Gruppe Lohnarbeit wechselnder 
A rt bilden die H ilfsarbeiter, jene unter den Tätern, die hinsichtlich 
ih re r geistigen Fähigkeiten, ihrer Ausdauer und ihrer sozialen Lebens
tüch tigke it am ungünstigsten bewertet werden müssen.

Die wenigsten der Räuber übten zuletzt ihren Beruf aus. Im m er 
wieder begegnen w ir in  den Untersuchungsbögen dem Vermerk, daß der 
Proband bereits längere Zeit arbeitslos war. Ich  darf hier auf die ein
schlägigen Ausführungen in  meiner Paralleluntersuchung5) verweisen. 
74% aller Räuber waren dort ohne A rbe it und Verdienst. Auch unser 
M ateria l zeigte kein wesentlich günstigeres B ild . Bei höchstens einem 
D ritte l mögen die w irtschaftlichen Verhältnisse auskömmlich gewesen 
sein. Viele von diesen waren zur Tatzeit betrunken oder standen bei der 
Verbrechensbegehung unter dem E influß  von M ittä tern . A lle  übrigen 
Probanden waren in  ärm lichen Verhältnissen, teilweise in  unm itte l
barer Notlage.

Schließlich interessieren uns noch die Feststellungen, die das k rim i
nelle Vorleben unserer Probanden betreffen. Bekanntlich is t die Zahl 
der Vorbestraften unter den Räubern sehr hoch. Auch von den 100 Tä
tern  unseres Materials waren 67 vorbestraft. H iervon hatten aufzu
weisen :

32 1—4 Vorstrafen
35 5 und mehr Vorstrafen.

N ur ein D ritte l der Verbrecher beging den Raub als E rstde lik t. 
D ie höchste Anzahl der Vorstrafen vereinigte ein 57jähriger Land
streicher m it 64 E inträgen in  seiner S trafliste. Der A rt der Vorstrafen 
nach überwogen außer B ette l und Landstreicherei die p rim itiven  Ver
mögensdelikte. Vertreten waren, wenngleich in  der M inderzahl, fast alle 
Gewalttätigkeitsverbrechen wie Körperverletzung, Nötigung, W ider
stand gegen die Staatsgewalt und Sachbeschädigung. Reine Gewalts
verbrecher unter den Räubern waren nur selten anzutreffen. H ierher 
war ein 23jähriger Bäcker zu rechnen, der in  der Trunkenheit einen 
Zechkumpanen überfallen, niedergestochen und beraubt ha tte : er war 
je  zweimal wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Bedrohung 
vorbestraft. U nter den Vorstrafen waren schließlich auch solche wegen 
S ittlichkeitsverbrechen w iederholt anzutreffen. 4 Täter unseres Materials 
hatten sich ihrem  Opfer gegenüber n ich t nur eines Raubes, sondern 
auch eines gewaltsamen Sittlichkeitsverbrechens schuldig gemacht. 6
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6) a. a. O. S. 41 ff.



I I .  Die hereditären Verhältnisse der Räuber:
Den folgenden Ausführungen konnten n ich t im m er genaue erb

biologische Angaben zugrunde gelegt werden. D ie Schwierigkeiten, sich 
von einem Verbrecher ein genaues erbbiologisches Erscheinungsbild zu 
verschaffen, sind ja  allgemein bekannt. Nam entlich da, wo es geistige 
Erkrankungen und Psychopathien festzustellen g ilt, sind Entscheidungen 
schwer zu treffen. Dies is t zu berücksichtigen, wenn w ir im  folgenden 
wiedergeben, was w ir auf Grund der Untersuchungsbögen eruieren konnten.

Durch Geisteskrankheit in  der Aszendenz waren 15 Räuber unseres 
M aterials belastet, und zwar 9 im  Vaterstamm, 5 im  M utterstam m  und 
1 Täter beiderseitig. U nter den E ltern  der Probanden waren geistes
krank 6 Väter und 1 M utter. Bei 5 Verbrechern kamen geistige E rkran
kungen in  den Geschwisterreihen vor. Einzelne Angaben über die 
A rt der geistigen Erkrankungen fehlten meistens. O ft war ein und 
derselbe Proband mehrfach belastet, so z. B. ein 23 jähriger Raub
m örder: neben den verschiedensten Charakteranomalien in  der Ver
wandtschaft lagen auf der Vaterseite 2 Fälle von Geisteskrankheit 
vor. Von den 15 Geschwistern des Täters waren 4 gleichfalls geistig 
krank. E r selbst war ein hysterischer Psychopath. E in  anderer Pro
band, der erblich schwer belastet war und einen E pilep tike r zum Bruder 
hatte, wies selbst epileptoide Züge auf. U nter den E ltern  der Pro
banden fanden sich auch in  größerer Anzahl auffallende Charaktere. 
Inw iew eit es sich hierbei um psychopathische Normabweichungen han
delte, ließ sich n ich t stets m it Sicherheit feststellen. Charakterauf

l 66 M onatsschrift f. K rim ina lb io log ie  u. S trafrechtsreform  1939. H . 4

fä lligkeiten waren verm erkt
bei beiden E lte rn .........................in  6 Fällen
,, Vätern ( a lle in ) ................ .... ,, 18 ,,
,, M üttern (a lle in ) .................... .....  16

40 Probanden wiesen also eine diesbezügliche Belastung auf. U nter 
den Vätern waren vorwiegend besonders häufig erregbare, jähzornige 
und brutale Charaktere vertreten, während bei den M üttern die nervös 
veranlagten und aufgeregten Naturen vorherrschten. Als Neuropathen 
waren 2 Väter und 7 M ütter des M aterials bezeichnet. Die Untersuchung 
der übrigen B lutsverwandtschaft der Probanden auf psychische Ab
norm itäten unterblieb wegen der hier unvermeidbaren Unzulänglichkeit 
des Materials.

Im  Zusammenhang m it der Feststellung von Charakteranomalien 
wurde auch Vorkommen und H äufigke it des Selbstmordes in  der As
zendenz unserer Täter festgestellt. Selbstmordfälle waren bei 8 Probanden 
im  Vaterstamm, bei 1 Probanden im  M utterstam m  vorgekommen; da
bei wurden insgesamt 11 Fälle von Selbstmord gezählt. Von den E ltern  
endeten 5 Väter durch Selbstmord, wobei einer die Tat im  Gefängnis 
verübte. D ie diesbezüglich belasteten Probanden wiesen 4 Psychopathen, 
davon wieder 3 m it Intelligenzdefekten, auf. E in  Verbrecher, dessen 
Vater fre iw illig  aus dem Leben geschieden war, hatte einen Selbst



mordversuch unternommen, ein anderer, dessen Onkel durch Selbstmord 
geendet war, äußerte während der H a ft w iederholt Selbstmordgedanken.

Zu den Belastungsfaktoren im  weiteren Sinn rechnet man auch die 
K rim in a litä t in  der B lutsverwandtschaft. Kom m t ih r doch insofern 
erbbiologische Bedeutung zu, als gewöhnlich m it ih r eine biologische 
M inderw ertigkeit und Verbrechensanfälligkeit verbunden ist. So waren 
belastet durch K rim in a litä t in  der Aszendenz 23 Probanden, und zwar 
wurden krim inelle  Verwandte gezählt:

im  Vaterstamm bei 12 Probanden, darunter 10 krim . Väter,
„  M utterstam m  ,, 8 „  » . 3  M ütter,

in  beiden Stämmen , , 3  ,, , jeweils beide E ltern.
Bei dieser K rim in a litä t handelte es sich überwiegend um p rim itive  

Eigentums- und Gewalt verbrechen. G eschw isterkrim inalität war bei 
8 Räubern festzustellen. Von diesen 8 Probanden waren bereits 3 durch 
K rim in a litä t in  der Aszendenz belastet. Aus Verbrechersippen (m in
destens 4 K rim inelle) stammten 2 Probanden: E in  25jähriger Tag
löhner m it 11 Vorstrafen (Vater im  Arbeitshaus, M utter krim ine ll, 2 B rü
der w iederholt vorbestraft, 1 weiterer Bruder verbüßt zur gleichen Zeit 
eine Zuchthausstrafe wegen schweren Diebstahls) und ein 21 jähriger 
Wagner m it 9 Vorstrafen (Vater sowie Großvater krim ine ll, 2 Brüder im  
Gefängnis).

Durch Alkoholism us der Vorfahren waren 33 Probanden belastet. 
A ls T rinker waren in  den Untersuchungsbögen 29 Väter bezeichnet; 
trunksüchtige M ütter fanden sich hingegen nicht. Zu den A lkoholikern 
waren ferner unter den direkten Vorfahren ein Großvater väterlicher
seits und 3 Großväter m ütterlicherseits zu rechnen.

Der Vollständigkeit halber erwähnen w ir schließlich noch, daß 
5 Probanden durch Tuberkulose belastet waren, und zwar 2 vom Vater 
und 3 von der M utter her, sowie ein weiterer Proband durch schwere 
körperliche M ißbildung.

Die bisherigen Ausführungen haben wohl genügt, um die hohe Be
lastung der Räuber unseres Materials darzutun. Um das B ild  abzurunden, 
lassen w ir noch folgende Übersicht über die Gesamtbelastungsziffer folgen:

Von den 100 Räubern waren im  dargelegten Sinne
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belastet .  ..................................................... 73
im  V ate rstam m ............................. 32
,, M u tte rs ta m m ......................... 10

be ide rse itig ..................................... 31
u n b e la s te t......................................................... 27.

Es braucht wohl n icht betont zu werden, daß in  vielen Fällen eine 
Belastung durch verschiedene Faktoren gehäuft war. U nter den Un
belasteten finden sich auch solche Probanden, deren hereditäre Ver
hältnisse tro tz  eingehender Nachforschungen unbekannt blieben. Es liegt 
daher die Annahme nahe, daß die Zahl der belasteten Täter tatsächlich 
noch etwas höher ist, als dies hier zum Ausdruck kom m t.
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I I I .  Der Persönlichkeitsaufbau der Täter:
Nachdem w ir nun die exogenen wie die endogenen Verbrechens

faktoren behandelt haben, wollen w ir uns der verbrecherischen Persönlich
ke it selbst zu wenden, die durch die erwähnten Faktoren geform t w ird. 
Bevor w ir aber auf die einzelnen Persönlichkeitszüge näher eingehen, is t 
es zweckmäßig, einen Ü berblick über die psychische Gesam tstruktur 
unserer Räuber vorauszuschicken. Von den 100 Verbrechern waren
anzusprechen als:

psychisch und in te llektue ll no rm a l............................. 55
psychopa th isch .............................................................. 19
schwachsinnig .............................................................. 17
schwachsinnig-psychopathisch ............................. 9

Den normalen Verbrechern stehen also 45 psychisch und in te llektue ll 
Defekte gegenüber. D ie psychopathische Gruppe umschließt alle die 
Verbrecher, deren Gefühls- und Willenssphäre erheblich von der eines 
normalen Menschen abweicht. Zu den schwachsinnigen Verbrechern 
rechnen debile und im bezille Individuen, ferner solche, die als geistig 
beschränkt und m inderwertig bezeichnet waren. Die letzte Gruppe um faßt 
Probanden, bei denen zu pathologischen Defekten noch in te llektuelle  
Normabweichungen treten.

Es b le ib t nur zu bedauern, daß es unserer Untersuchung an geeig
netem Vergleichsmaterial feh lt. Im m erhin können die Arbeiten von 
Schnell und Schmid8) einen gewissen Vergleichsmaßstab abgeben. Zieht 
man die von den Verfassern gefundenen Zahlenreihen vergleichsweise 
heran, so ergibt sich, daß unsere Zahlen ziem lich die M itte  einhalten 
zwischen den gefundenen Ergebnissen über E rst- und Rückfallverbrecher. 
N ur die intelligenzdefekten Verbrecher unseres Materials (insgesamt 
26%) übersteigen noch die Ergebnisse beider Untersuchungen. Diese 
Erscheinung is t gerade fü r den Raub, der eines der ungeistigsten und 
p rim itivsten  Verbrechen is t, charakteristisch.

Typisieren w ir unser M aterial nach Kretschmer, so finden w ir, daß 
rund 2/3 der Untersuchten (63 ¡¿4) dem schizothymen Formenkreis an
gehören, das restliche D ritte l 31 ±  1) zu den Zyklo thym ikern zu rechnen 
is t. Nach der körperlichen K onstitu tion  waren zu bezeichen als6 7):

annähernd 
reine Typen {Astheniker . 

A th le tike r . 
P ykn ike r . .

21
36
21

6) Schnell, Anlage und U m w elt bei 500 R ückfa llverbrechern; Schmid, Anlage 
und U m w e lt bei 500 Erstverbrechern, H e ft X X I I  und X X I V  der K rim in a lis t. 
Abhandlungen. D ie  von den Verfassern gefundenen Ergebnisse lau ten :

N o rm a le ................................................ E V . 67,5% R V . 40,7%
S chw achsinn ige................................... E V . 14,1% R V. 10,0%
P s y c h o p a th e n ................................... E V . 11,8% R V. 38,7%
Psychopath.-schwachsinnige . . E V . 6,6% R V. 10,7%

7) Bei einem Probanden war die E inre ihung wegen seiner Jugend n ich t 
möglich.
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M isch typen : A th le tik e r—-Asthen iker..........................  3
A stheniker— A th le t ik e r ..........................  4
Asthenisch— d ysp la s tisch ......................  1
A th le tike r— P y k n ik e r ..........................  7
Astheniker— P y k n ik e r ..........................  1
Schizothyme, deren E inre ihung n ich t 

ausgesprochen w ar . . .................. 5

H ier g ilt es, sich von der Vorstellung loszumachen, als ob Gewalt
verbrechen —  der Raub w ird  bekanntlich fast imm er m itte ls Gewalt
anwendung begangen8) —  überwiegend von A th le tike rn  begangen 
würden. W ie die Ergebnisse zeigen, erreicht die Zahl der A th le tike r ein
schließlich der vorwiegend athletischen M ischtypen n ich t einmal die 
H ä lfte  des untersuchten Materials. Im m erhin is t die Zahl der A th le tike r 
re la tiv  am höchsten. Man muß sich hüten, Gewalttaten nur aus der 
körperlichen K onstitu tion  heraus erklären zu w ollen; vielm ehr is t in  der 
Gewaltanwendung die Äußerung einer psychischen D isposition zu er
blicken,, die gewöhnlich m it dem A th le tike rtum  verbunden is t9). Asthe
nische K onstitu tion  und Aggressivverbrechen schließen sich gegenseitig 
n icht aus: 27% des Materials waren zu den Asthenikern zu rechnen. Das 
Pyknikertum  is t in  der M inderzahl, n ich t weiter verwunderlich, da ja  
m it dem pyknischen H abitus gewöhnlich eine zyklothym e Temperaments
anlage verbunden ist. Der Weg des Pyknikers zum Verbrechen fü h rt v ie l
fach über die Arbeitsscheu, die aus dem ihm  eigenen Hang zur Bequem
lichke it und einer gewissen Schwerfälligkeit heraus resultiert.

In  den folgenden Ausführungen habe ich versucht, einzelne charak- 
terologische Typen des Materials herauszustellen. Am häufigsten unter 
den Räubern is t der Typus der Haltlosen vertreten. 43 Probanden waren 
als haltlos bezeichnet. Dem Haltlosen mangelt es an Voraussicht, sein 
Handeln is t unüberlegt und le ich tfe rtig . Auch feh lt ihm  Ausdauer und 
S tandhaftigkeit. E r trä g t ein unstetes Wesen zur Schau. Infolge seiner 
Charakter- und Willensschwäche unterliegt er nur allzu sehr fremden 
Einflüssen und is t le icht verführbar. W ir finden auch unter den H a lt
losen unseres Materials viele R ückfällige: Der Mangel an innerem H a lt 
fü h rt stets zu neuen S traftaten.

U nter den Typus der Erregbaren waren 18 Probanden einzurechnen. 
Es sind jene triebhaften Charaktere, die durch eine erhöhte Erregbarkeit 
ih re r A ffekte gekennzeichnet sind. Aus ih re r spezifischen Reizbarkeit 
resu ltiert eine schnelle Tatbereitschaft. Ihre Verbrechen sind vielfach 
aus den augenblicklichen Verhältnissen heraus geboren. Bei den Räubern 
unseres Materials handelte es sich durchweg um pathologische Erschei
nungen, deren T riebhaftigke it durch A lkohol o ft noch gesteigert war.

Zum gegenteiligen Typus, den sog. S tum pf-G leichgültigen, gehören 
24 unserer Probanden. Sie rekrutieren sich zum überwiegenden Teil

8) Vgl. meine Ausführungen in  „R ä u b e r und R aubsituationen“ , S. 91.
9) Vg l. Riedl, Ü ber Beziehungen von geistig-körperlicher K o n s titu tio n  zur 

K r im in a litä t und anderen Defekten, M onatsschrift f. K rim ina lpsycho log ie  und 
S trafrechtsreform  23, 475.



aus geistig m inderwertigen Elementen. Der Stum pf-G leichgültige is t 
gefühlskalt, egoistisch und teilnahmslos der M itw e lt gegenüber; sein 
Wesen is t verschlossen. M it der psychischen Abgestum pftheit is t gewöhn
lich  ein Mangel an Inte lligenz verbunden.

8 Probanden wiesen auch rohe brutale Charakterzüge auf. Rück
sichtslos, verschlagen und heim tückisch gehen solche Individuen bei 
Verfolgung ihres Zieles im  wahrsten Sinn des W ortes über Leichen. 
Es waren dies die reinen G ewalttätigkeitsverbrecher unseres Ma
terials.

Besonders zu erwähnen sind die unsteten Abenteurernaturen, die 
aus innerem Hang ein unruhiges, o ft sogar gefahrvolles Leben geordneten 
Verhältnissen vorziehen. 8 Räuber waren solch unstete Naturen. Den 
einen führte  ein Abenteurerleben jahrelang als Schiffsheizer über fremde 
Meere, ein anderer wiederum brachte 10 Jahre in  der französischen 
Fremdenlegion zu. Ä ltere unter ihnen zogen als Fahrende der Land
straßen umher.

W ieder andere unseres Materials waren als charakterlich und ethisch 
unreif bezeichnet. Ihnen fehlen die feineren Gefühlsregungen. N ich t 
selten weist dieser charakterlich unausgereifte Verbrechertyp in fan tile  
Züge auf. 13 Probanden waren hierher zu zählen.

Den zuletzt genannten Charaktertypen is t o ft gemeinsam, daß 
sie von verworrenen und phantastischen Ideen beherrscht sind. Durch 
Besuch ungeeigneter F ilm e und durch Lektüre ungeeigneter Bücher 
werden diese phantastischen Vorstellungen noch genährt. Solche Naturen 
versuchen dann, das Gelesene, Gesehene und Gehörte, getrieben von 
einem gewissen Geltungsbedürfnis, in  die W irk lichke it umzusetzen.

In  unserem M aterial fanden sich schließlich noch 9 Probanden, die 
als asozial und arbeitsscheu bezeichnet waren. Wenngleich es sich bei der 
Arbeitsscheu um keine Charaktereigenschaft im  eigentlichen Sinne 
handelt, so läß t sie doch auf mangelnde in te llektue lle  Fähigkeiten und 
auf einen unzulänglichen Charakter schließen.

Die geschilderten Typen kamen n icht im m er rein vor, sondern o ft 
in  Verbindung m it anderen charakterlichen Unzulänglichkeiten. In  
diesen Fällen wurden die Probanden jeweils bei den einzelnen Charakter
typen mehrmals gezählt. Ausgesprochen pathologische Typen im  Sinne 
der Psychopathie, des Schwachsinns und der Neurose waren 28 Pro
banden. 2 Verbrecher erkrankten während des Strafvollzuges an H a ft
psychose, wobei diese bei dem einen in  Form  der Paranoia, bei dem 
anderen in  Form  von Jugendirresein auf tra t. Bei einem 44 jährigen Täter, 
einer im bezillen Persönlichkeit, lag Verdacht auf dementia praecox vor. 
E in  weiterer Proband hatte des öfteren während der H a ft kurze Dämmer
zustände. 3 Probanden hatten in  der S trafanstalt einen Selbstmordver
such unternommen. A ls H ysteriker waren 3 Täter anzusprechen. Kenn
zeichnend fü r sie war ein starkes Geltungsbedürfnis. 4 Probanden waren 
als Neurastheniker bezeichnet. Sie sind unter den Typ der Erregbaren
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einzureihen. Schließlich b le ibt noch zu erwähnen, daß 2 Probanden 
epileptoide Züge aufwiesen.

D ie Betrachtung über die Persönlichkeitsstruktur der Täter wollen 
w ir n icht abschließen, ohne noch zuvor die Intelligenzverhältnisse unseres
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Gesamtmaterials kurz zu würdigen. 
Tabelle Aufschluß:

Im  einzelnen g ib t uns folgende

In te lligenz: Anzahl der Probanden:

g u t .................................. . . . . 10
durchschnittlich . . ................. 54
d u m m ............................
d e b il................................ ................ 13
im b e z ill........................ ................  3

Bereits oben bei der Betrachtung der Schulerfolge und der beruf
lichen Stellung der Räuber sowie dann später bei der Betrachtung der 
psychischen G esam tstruktur der Täter haben w ir der Vermutung Aus
druck gegeben, daß ein großer Te il unseres Materials in te llektue ll zurück
geblieben und unterdurchschnittlich begabt ist. Es überrascht uns daher 
n ich t, wenn 36 v. H . eine n icht mehr durchschnittlichen Anforderungen 
entsprechende Begabung aufweisen. Wulffen10) hat daher zum großen 
T e il recht, wenn er sagt, daß die Inte lligenz der Räuber in  der Regel nur 
schlecht ausgebildet sei. Tatsächlich is t die Zahl der Räuber, deren 
Inte lligenz über dem D urchschnitt steht, im  Gegensatz etwa zu Betrügern 
und Hochstaplern verschwindend gering. Die Folgerung, daß ein p rim i
tives Verbrechen von geistig p rim itiven  Menschen begangen w ird, findet 
ihre Bestätigung. In  diesem Zusammenhang is t v ie lle ich t auch die Fest
stellung interessant, daß 10 Probanden Tätowierungen aufwiesen.

Ich  hatte in  meiner Untersuchung11) w iederholt Gelegenheit, darauf 
hinzuweisen, daß der Räuber mehr ein typischer Eigentums-, als ein 
Gewalttätigkeitsverbrecher is t. Ich  begründete u. a. meine Ansicht auch 
dam it, daß der A lkoholeinfluß auf die R aubkrim ina litä t n icht nennenswert 
is t. Auch diese Untersuchung bestätigte meine damaligen Ergebnisse. 
16 Probanden waren als T rinker bezeichnet, und zwar handelt es sich 
h ier weniger um chronische als um Gelegenheitstrinker. Aus den U nter
suchungsbögen w ar ferner festzustellen, daß 13 Probanden während der 
Begehung des Verbrechens angetrunken waren. Dieses Ergebnis, wenn
gleich etwas höher als das von m ir auf Grund des Aktenm aterials Mün
chener Gerichte gefundene (— 7 v. H .) berechtigt doch keinesfalls zu 
einer anderen Schlußfolgerung.

In  m edizinisch-klinischer H insicht is t endlich noch zu erwähnen, daß 
3 Probanden schwere körperliche Mißbildungen aufwiesen: 2 waren 
verwachsen und einer hatte einen Turmschädel.

l0) Psychologie des Verbrechers S. 306; vg l. hingegen M ichel a. a. O. S. 68.
u ) a. a. O. S. 40, 47.



1 7 2 M onatsschrift f. K rim ina lb io log ie  u. S trafrechtsreform  1939, H . 4

IV . Die soziale Bewertung der Räuber:
Abschließend wollen w ir die sozialen Prognosen über die Räuber 

m itte ilen, wie sie von den untersuchenden Ärzten gegeben wurde. Nach 
den R ichtlin ien der Münchener krim inalbiologischen Sammelstelle w ird  
jeder untersuchte Verbrecher in  eine der drei Verbrecherklassen: „Ge- 
legenheits-, Zustands- oder Affektverbrecher“  eingereiht. H insichtlich 
der Gesichtspunkte, die fü r die E inreihung in  eine der genannten drei 
Klassen maßgebend sind, darf ich auf die einschlägigen Ausführungen 
Schmids12) hinweisen. Von den 100 Räubern unseres Materials waren
diagnostiziert als

Gelegenheitsverbrecher............................. 66
A ffe k tv e rb re c h e r.................................  6
Zustandsverbrecher................................. 28

E in  Vergleich m it der Tabelle der Vorbestraften zeigt, daß man m it 
der Bewertung „Zustandsverbrecher“  vorsichtig is t. Von den 6 A ffek t
verbrechern hatten 3 die Tat unter A lkoholeinfluß begangen. Die von 
den Affektverbrechern verübten Raubüberfälle trugen den Stempel trie b 
haften, unüberlegten Handelns. Der größte T e il (2/3) der Räuber wurde 
unter die Gelegenheitsverbrecher eingereiht. Die Verm utung lieg t nahe, 
daß ein G roßteil dieser Verbrecherklasse wieder resozialisierbar ist.

So le ite t die Verbrecherklassifikation über zur sozialen Prognose. 
Es waren von ärztlicher Seite prognostiziert als:

„besserungsfähig“ .................................35
„frag lich  besserungsfähig“ ................ 26
„unverbesserlich“ ..................................... 39.

Diese Zahlen runden das Gesamtbild, das w ir auf Grund der bis
herigen Ausführungen von den Räubern gewonnen haben, ab. Wo un
günstige Um weltsfaktoren m it psychischer M inderw ertigkeit Zusammen
treffen, w ird  die Prognose stets ungünstig lauten. Im m erhin darf man 
annehmen, daß ein Te il der „frag lich  besserungsfähig“  prognostizierten 
Verbrecher resozialisierbar is t, so daß dam it gerechnet werden kann, 
annähernd die H ä lfte  der Räuber wieder zu brauchbaren Gliedern der 
Gemeinschaft zu machen, außerhalb der sie sich durch ih r Verbrechen 
gestellt haben.

M) a. a. O. S. 74ff.



1939, H . 4 Hennings, England im  K am p f gegen B e tte l usw. 173

England im  Kampf gegen Bettel und Landstreicherei 
im  16. Jahrhundert.

Von D r. ju r. E lsa  H e n n in g s  in  Hamburg.

In  einer Zeit, in  der das Problem des „nichtseßhaften Menschen" 
vom Standpunkt der Strafrechtspflege, der Fürsorge und der Polizei 
erneut lebhaft erörtert w ird, dürfte  es von Interesse sein, die For
schung darüber auszudehnen, in  welchem Umfang in  vergangenen 
Jahrhunderten diese Frage schon bestanden hat und wie sie damals 
angepackt worden is t. In  dieser R ichtung is t bisher in  Deutschland 
wenig die Entw icklung im  England des 16. Jahrhunderts beachtet 
worden, obwohl sie sehr aufschlußreich fü r die Geschichte der K rim i
n a litä t und der K rim in a lp o litik  ist.

Es g ib t keine S ta tis tik , die uns anzeigen könnte, welchen Umfang 
B ette l und Landstreicherei in  England im  16. Jahrhundert angenommen 
hatten1). Aber aus der A rt und Zahl der Gesetze und Verordnungen 
zur Bekämpfung dieser Erscheinung, aus der E indring lichke it der zahl
reichen königlichen Proklam ationen2) läßt sich m it Sicherheit schließen, 
daß sie ins Maßlose angewachsen, eine Plage und ernste Gefahr fü r die 
Sicherheit des Landes geworden war.

Bette l und Landstreicherei hatte es auch früher schon in  beacht
lichem Umfang gegeben, und glaubwürdig belegte Überlieferungen zeigen, 
daß bereits das 14. Jahrhundert in  dieser H insicht recht bemerkenswert 
w ar3). Der traditione lle  B ette l, den die Mönche zu einer wahren Kunst 
entw ickelt hatten, um m it E rfo lg  eine ausgedehnte Armenpflege durch
zuführen, die Bette lprivilegien armer Studenten, Schiffbrüchiger, Ab
gebrannter usw. waren eine naheliegende Versuchung fü r arbeitsscheue 
Elemente zu ernten, wo sie n icht gesät ha tten ; und es wurde ihnen durch 
die grenzenlose Gebefreudigkeit gar zu weichherziger Menschen le icht

J) D ie  in  zeitgenössischen Schriften angegebenen Zahlen sind Schätzungen, 
denen nu r insofern ein W e rt beigemessen werden kann als sie zeigen, daß B e ttle r 
und Landstre icher als eine große und gewichtige Klasse angesehen wurden. 
E ine L is te  der A lderm en of the  C ity  of London g ib t fü r  das Jahr 1517 nach 
einem etwas p r im it iv  durchgeführten Zensus die Zahl der w ü rd ig e n  B ettle r, 
d. h. K ranke, Schwache, Sieche und A lte  auf über xooo an. S ir John Spencer 
(Remembrancia Bd. 2 S. 74) schätzt 1594 in  der C ity  von London alle in 
12000 B e ttle r. D ie Angabe von H arrison  in  seiner „D e scrip tio n  o f E ng land" 
(Veröffentlichungen der New Shakspere Society, 2. Buch S. 218 und 231), 
daß u n te r der 38 jährigen Regierung Heinrichs V I I I .  72000 „g re a t theeves, 
pe ttie  theeves, and roges“  gehängt worden seien, sagt uns n ich t v ie l. Denn 
selbst wenn sie n ich t übertrieben ist, läß t sie n ich t erkennen, in  welchem Maß 
die „p e tt ie  theeves“  und „roges“ , h in te r denen in  der Mehrzahl wohl Vagabunden 
zu suchen sind, in  der Zahl figurieren.

a) Proclam ations before E lizabeth in  der Bodleian Sammlung, Oxford.
3) E inen außerordentlich aufschlußreichen B erich t g ib t J . J . Jusserand in  

seinem ausgezeichneten Buch „E n g lish  W ayfa ring  L ife  in  the M iddle Ages“ , 
London (o. J.).



gemacht. Thomas Harmans W idmung seiner S chrift über die Vaga
bunden4) is t ein einziger Vorw urf gegen Lady Elizabeth, Countess of 
Shrewsbury, wegen ih rer wahllosen Verteilung von Almosen. Den 
gleichen Vorw urf konnte man aber auch der G eistlichkeit machen. Sie 
verte ilte  die ih r „to  be given to  the poor“  vermachten Gelder an jeden, 
der um eine Gabe vorsprach, ohne daß eine Prüfung der B edürftigkeit 
und W ürdigkeit erfolgt wäre.

D ie spätere E ntw icklung aber hatte ihre eigenen Ursachen. Die 
übergroße Zahl der B e ttle r und Landstreicher des 16. Jahrhunderts war 
zu einem nicht geringen Grade eine Nebenerscheinung gewaltiger w irt
schaftlicher, politischer und sozialer Umwälzungen zu Ausgang des 
M itte la lters. Die Folgen des „Schwarzen Todes“ : Einziehung von Lehn- 
und Pachtgütern Verstorbener durch die Grundherren5); Selbstbefreiung 
der Leibeigenen, die nach der katastrophalen Verknappung der Arbeits
k ra ft durch das „Große Sterben" p lö tzlich ihren Eigenwert entdeckten 
und ihre Leistungen an den Meistbietenden verkauften6); rücksichtloses 
Legen kleinerer Pächter7) usw. hatten der alten Feudalw irtschaft den 
Todesstoß versetzt.

4) „  A  Caveat or W arn ing  fo r Common Cursetors vu lg a rly  called Vagabonds", 
London 1573. E r sp rich t von dem „abom inable, w icked and detestable behavior, 
o f a ll these rowsey (d irty ), ragged rabblem ent of rakehells, th a t under the  
pretence of great m isery, diseases and other innum erable calamities, which they 
fe ign th rough  great hypocrisy, do w in  and gain great alms in  a ll places where 
th e y  w ily  wander, to  the  u tte r deluging and im poverish ing o f a ll such poor 
householders bo th  sick and sore, as ne ither can or m ay w a lk  abroad fo r re lie f
and com fort.

6) Vg l. z. B. die ganz ungewöhnlich hohe Zahl von E in tragungen in  den 
W akefie ld  C ourt Rolls in  den „H a lifa x  A n tiqua rian  Society Transactions", 
H a lifa x  1905, wo Grundbesitzer einen Betrag bezahlen, um  die Ländereien 
der verstorbenen Pächter zu „e rben “ .

6) Vom  Parlam ent wurde zwar eine S ta tu te  o f Labourers verabschiedet, 
nach dem niemand höhere Löhne als vo r der Seuche nehmen durfte . Aber 
aus den in  den Rolls of P arliam ent (1376) verzeichneten K lagen der Grundherren 
is t die W irkungslos igke it des S ta tu ts zu jener Ze it des Kräftem angels ersicht
lich . In  Städten und Grafschaften waren die Friedensrichter zur Überwachung 
der E rfü llu n g  des S ta tu ts eingesetzt. Es kam  auch v ie lfach zu Bestrafungen, 
denen man sich damals aber eher un terw arf, als dem Gebot des H öchstlohns; 
vg l. z. B. die Ausführungen in  „T h e  S tory o f O ld H a lifa x “  by  T. W . Hanson, 
H a lifa x  1920, S. 4 5 I ,  wo obendrein der die Geldstrafen eintreibende Gerichts
beamte m it den eingezogenen Geldern ausgerückt war.

7) Es w ar n ich t led ig lich die Folge des Arbeiterm angels, sondern im  V er
lau f der E n tw ick lung  mehr noch der aus Gewinnsucht betriebenen Um stellung 
des Ackerbaus auf die v ie l e inträglichere Schafzucht. Zeitgenössische Berichte 
darüber zeigen, w ie skrupellos die Grundherren gegen ihre  Pächter vorgingen, 
um  sie von dem durch die K o n ju n k tu r dauernd im  W e rt steigenden Grund 
und Boden zu verjagen; s ta tt v ie le r siehe Thomas More  in  U top ia , London 
2559. E d itio n  Lum by, S. 32ff . ;  daneben Vinogradoff, V illa inage in  England, 
London 1892, S. I5 9 Í Í . ;  besonders e indrucksvo ll auch die von Robert Crowley 
an das Parlam ent un te r Edw ard V I.  gerichtete D enkschrift „ In fo rm a c ió n  and 
Petición Agaynst the  Oppressours of the  Pore Commons of th is  R ealm e", im  
Auszug abgedruckt in  O xford  H is to rica l and L ite ra ry  Studies, O xford  1913, 
Bd. 1 S. 10; Strype in  seinen „Ecclesiastica l Mem orials“  1721, Bd. 2 S. 441.
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Der je tz t geschaffene offene Arbeitsm arkt m it günstigem Verhältnis 
von Angebot und Nachfrage brachte dem nicht mehr gebundenen 
A rbeiter und Handwerker vorläufig  alle Möglichkeiten eines schnellen 
und n icht zu mühevollen Fortkommens. Aber der Leibeigene, der durch 
F lucht aus seinem D ienstverhältnis seine und seiner Nachkommen 
Rechte gegenüber dem G rundherrn8), ebenso wie der gelegte kleine E rb
pächter ve rw irk t hatte, war n icht nur entwurzelt, sondern auch unter 
den Schwankungen der W irtschaft nunmehr auf sich selbst ange
wiesen.

Sehr bald zeigte sich, wie Zeit und Umstände gegen ihn  arbeiteten. 
Der Ausfall an Menschenleben, den die Seuchen gebracht hatten, war 
in  hundert Jahren mehr als ausgeglichen, der Bedarf an A rbe itskraft 
aber ständig im  Sinken, weil die zuungunsten des Ackerbaues auf Kosten 
des immer mehr zurückgedrängten Kleinpächtertum s in  steigendem Maß 
gepflegte Schafzucht sich m it wenigen H irten  genügen ließ, wo es früher 
zahlreicher Hände bedurft h a tte 9). Dazu kam, daß die 1485 einsetzende 
re la tiv  friedliche Tudorperiode Scharen aller produktiven A rbe it ent
wöhnter Heeresfolger, wie sie vom Adel in  Kriegszeiten in  großer Menge 
unterhalten wurden, ihres Dienstes verlustig gingen. Tausende und 
Abertausende von in  modernem Sinn Arbeitslosen waren äußerster N ot 
preisgegeben. Anfangs fanden sie wohl noch vorzugsweise durch die m ild 
tätige G eistlichkeit einige E rleichterung; aber als unter H einrich V III .  
die K löster aufgehoben und die Säkularisationen durchgeführt waren, 
fie l n icht nur die Fürsorge von dieser Seite fo rt, sondern das Heer der 
Armen wurde noch durch zahlreiche verjagte Mönche vermehrt.

A lle  diese Heim- und Heimatlosen samt W eibern und K indern 
hatten keine andere W ahl, als ih r Dasein durch B ette l und Landstreicherei 
zu fristen, genau wie der gewohnheitmäßige Vagabund. Das, was sich 
auf der Landstraße zusammenfand, war durchaus keine homogene 
Masse. Schon alte Verordnungen und Berichte lassen eine E in te ilung 
in  verschiedene, streng getrennte Gruppen erkennen:

1. Durch körperliche Gebrechen Behinderte, „being so im potent, aged, 
feeble, or b lind, tha t they are not able to get the ir liv in g  by labour 
or w ork“ 10), also Arbeitsunfähige schlechthin;

2. würdige Arme, denen fü r einen bestimmten Zweck eine Betteler
laubnis e rte ilt wurde, w ie: arme Studenten, Schiffbrüchige, Abge
brannte oder sonstwie unverschuldet in  schnell behebbare Not 
Geratene;

3. „masterless men“ , m ith in  arbeitsfähige und zu Beginn wohl auch

8) Trevelyan, Age o f W ycliffe , 1909, S. i8 5 ff.
9) D ie neben der Schafzucht im  W ettbew erb m it F landern aufblühende 

W o ll-In d u s tr ie  war noch lange n ich t fü r  die vielen überschüssigen A rbe its 
k rä fte  aufnahmefähig.

10) London Orders o f 1517 fo r R estra in ing Vagabonds and Beggars in  
„Jo u rn a ls  o f the  Common Council o f the  C ity  of London", Bd. X IX .



arbeitsw illige Erwerbslose11), die ihres Dienstes auf irgendeine 
Weise verlustig  gegangen waren;

4. habituelle Vagabunden oder „m ig h ty “ , „s tu rd y  beggars“ , d. h. 
arbeitsfähige aber arbeitsscheue Elemente, die meistens noch von 
gleichgeartetem weiblichem Anhang begleitet wurden —  „be it  man 
or woman“  — ;

5. Zigeuner, die in  England zu Beginn des 16. Jahrhunderts erstmalig 
auftauchten12).
Soweit B e ttle r und Landstreicher der Gruppe 1 sich durch echte 

Gebrechlichkeit auszeichneten, wurden sie unter Berücksichtigung der 
schon im m er bestehenden Großzügigkeit der Engländer in  Dingen 
p riva ter W ohltätigke it weder als lästig noch als gefährlich empfunden13). 
Aber ih r V orb ild  rie f zahlreiche Nachahmer auf den Plan, die nach ihrer 
sonstigen Beschaffenheit n icht den geringsten Anspruch auf fremde 
Fürsorge gehabt hätten, es sei denn bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit.

Etwas anders stellen sich die Verhältnisse der Gruppe 2 dar. Seit 
dem Sündenfall zw ingt den Menschen n ich t eine angeborene Neigung 
zur A rbe it in  einen Beruf, sondern ein ganz p rim itive r Selbsterhaltungs
trieb . In  den Bette lprivilegien lag nun die Gefahr, daß ihre Nutznießer 
nach Erreichung des vorgesehenen Zwecks den mühelosen Erwerb aus 
B ette l und Landstreicherei einer geordneten Tätigke it vorzogen.

Bei den „masterless men“  der Gruppe 3 war das Absinken auf der 
sozialen Stufenleiter in  erster L in ie  eine Frage der Beschaffung von 
A rbe it, ein Problem, das unter den damals herrschenden Verhältnissen 
einfach unlösbar war. Daß man seiner Bedeutung gegenüber n icht b lind 
war, ergeben die zahlreichen Vorschläge zur Behebung der Nöte, die im  
Gefolge der W andlung der S truktu r der W irtschaft offenbar geworden 
waren 14).

Die „m ig h ty “  oder „s tu rd y  beggars“  der Gruppe 4 zerfallen in  
eine große Zahl von Untergruppen, von denen jede ih r eigenes, immer

11) Siehe Proclam ation against Vagabonds von H e in rich  V I I I .  im  Jahre 
1530 in  „P roclam ations before E lizebeth“  a. a. O.

12) Walter Simson, H is to ry  o f the  Gipsies, 1865, S. 266ff., H arm an  a. a. O. 
in  seiner D ed ika tion ; ein Gesetz von 1564 drohte n ich t nu r fü r  die „E g y p tia n s " 
Todesstrafe an, sondern auch fü r  N ichtzigeuner, die sich in  ih re r Gesellschaft 
befanden und sich als „E g y p tia n s “  ausgaben.

13) Leonard, E a rly  H is to ry  o f English Poor Relief, London, o. J.
14) D ie  Gelegenheitsschriften solcher Männer wie Robert Crowley (besonders 

„In fo rm a c ió n  and Petición Agaynst the  Oppressours o f the  Pore Commons 
o f th is  Realme“  und „W a y  to  W e a lth "), H enry B rink low , Simon F ish, John 
Bayker u. a., wie im m er sie auch weltanschaulich beeinfluß t sein mochten, 
veranschaulichen das ernste Ringen um die Ü berw indung der Schwierigkeiten; 
Näheres über sie und ihre  T ä tig ke it bei Cunningham, G row th  of English In d u s try  
and Commerce, 1905 und Cheyney, Social Changes in  England in  the  S ixteenth 
C entury. Jene Männer betrachteten in  der Mehrzahl die Grundherren als die 
Ursache allen Übels und glaubten in  der H erste llung der doch einm al über
wundenen m itte la lte rlichen  Verhältnisse das H e ilm itte l par excellence gefunden 
zu haben.
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aber wenig anziehendes Gesicht hat. Harman15), der sie aus seiner lang
jährigen Tätigke it als Friedensrichter wie kein anderer kannte, unter
scheidet in  seiner, erfreulicherweise ohne Rom antik und poetische 
Schnörkel verfaßten S chrift n icht weniger als vierundzwanzig ver
schiedene Spielarten16), von denen nur die w ichtigsten hier eingehender 
zu beleuchten sind:

a) „ru ffle rs " =  erfahrene Vagabunden m it langer Übung, körperlich 
krä ftig  und geistig gesund, der H erkunft nach erste Generation auf 
der Landstraße, ehemalige Soldaten17), Hausgesinde und Arbeiter, 
die einst entweder unverschuldet erwerbslos geworden oder fre i
w illig  aus einer ehrlichen Beschäftigung zwecks Vagabondage aus
geschieden waren18);

b) „u p rig h t man“  =  dank besonderer Körperkräfte oder Intelligenz 
zur Führung einer Vagabundenbande geeignete „ru ffle rs “ 19);

c) „rogues“  =  gewöhnliche Vagabunden, denen es an Körperstärke, 
Geschicklichkeit oder Intelligenz der „ru ffle rs “  oder „u p rig h t men“  
irgendwo gebrach20);

d) „w ild  rogues“  =  an der Landstraße geborene Abkömmlinge von 
vagabundierenden E ltern  — Elemente also, die seit ih rer Geburt

15) A  Caveat fo r Cursetors.
lß) D ie Bezeichnungen sind n ich t etwa von H arm an  erfunden, sondern 

Ausdrücke eines den Vagabunden geläufigen Id iom s, die sich übera ll in  der 
L ite ra tu r  jener Ze it finden ; so bei Awdeley a. a. O., der anscheinend ebenso 
w ie H arm an  Tatsachen aus seiner E rfahrung  g ib t. E r  sagt selbst, daß die 
Angaben in  seiner S ch rift von einem Vagabunden als Geständnis vo r seinen 
R ich te rn  stam m en: „W h ic h  a t the request o f a worshipped man /  I  have set 
i t  fo r th  as w e ll as I  can.

17) Nach der Besiegung der A rm ada im  Jahre 1588 setzte aus den Reihen 
der Soldaten ein erschreckend großer Zustrom  in  die Klasse der Vagabunden 
ein, die nach mehr als fün fz ig jährigem  legislativen Experim entieren eine un
verm indert starke Anziehungskraft gehabt haben muß. Nach Drake’s und N o rris ’ 
erfolglosem Kriegsgang gegen P ortuga l wurde London 1589 von m itte lloser 
Soldateska de ra rt übe rflu te t, daß das Standrecht verkündet werden m ußte; 
2000 M ann Bürgerw ehr wurden gegen sie eingesetzt; fast ein halbes Jahr 
dauerte ih r  K am pf, siehe Cheyney, H is to ry  of England from  the  defeat of 
the  A rm ada Bd. I  S. 183 ff . Das S ta tu t 35 E lizabeth cc 3, 4 sieht fü r  Soldaten 
Pensionen vor, U nters tü tzung  fü r  ih re  Heimreise usw. und ordnet an, daß jeder 
beim B e tte ln  betroffene Soldat seine Pension v e rw irk t hat. W ährend der zehn 
Jahre nach der A rm ada is t ein halbes Dutzend Gesetze gegen vagabundierende 
Soldaten erlassen worden. H underte  von B e ttle rn  und Vagabunden spielten 
die Rolle entlassener Soldaten und machten sich die D ankbarke it und den 
P atrio tism us des V olks zunutze, um  es nach allen Regeln der K unst auszu
plündern.

18) H arm an  a. a. O. Kap. I.
19) H arm an  a. a. O. Kap. I I .  „These R ufflers, a fte r a year or tw o  a t the 

fa rthest become U p rig h t men, unless they  be prevented by  tw ined hem p“ , 
d. i. gehängt.

20) H arm an  a. a. O. Kap. I V : „M a n y  of them  w ill go fa in t ly  and look 
p iteously . . .  b u t you m ay easily perceive b y  th e ir colour th a t th e y  ca rry  both  
health  and hypocrisy about them  . . . "

Mschr. f. Krim inalbiologie. 193g. H , 4. 12



1 7 8 M onatsschrift f. K rim ina lb io log ie  u. S trafrechtsreform  1939, H . 4

außerhalb der sozialen Ordnung gelebt hatten und die T rad ition  
einer Vagabundensippe fortsetzten21);

e) „autem  m orts“  =  leg itim  verheiratete oder verheiratet gewesene 
verwahrloste W eiber22);

f) „w a lk ing  m orts“  =  unverheiratete P rostitu ie rte23);
g) „doxies“  =  weiblicher Anhang der gewöhnlichen „rogues“ 24);
h) „kynch in  m orts“  =  vagabundierende K inder weiblichen Ge

schlechts25) ;
i) „kynch in  coes“  =  vagabundierende K inder männlichen Ge

schlechts26).
Zu der Gruppe 5, Zigeuner oder „E gyptians“  is t in  diesem Zu

sammenhang nichts weiter zu sagen, als daß ihre Berührung m it den 
einheimischen Vagabunden in  der Hauptsache nur eine äußerliche w ar27). 
In  ihren Methoden dagegen scheint man sie w illig  als Lehrmeister aner
kannt zu haben, wenigstens soweit verkappter B ette l in  Form  von W ahr
sage- und Handlesekunst usw. in  Frage kommt.

Die vorstehende Übersicht zeigt, daß der Gruppe 4 krim inologisch 
wie soziologisch die weitaus größte Bedeutung beizumessen is t. Sie war 
das Sammelbecken fü r den Ausschuß aus den ersten drei Gruppen und 
die gegebene B ru tstä tte  fü r Verbrechen aller A rt.

F reiw illige Gaben an B ettle r und Landstreicher waren stets ein 
Ausfluß des M itle ids des Gebers. Dieses zu erregen und aus ihm  K ap ita l

21) H arm an  a. a. O. Kap. V : ,, . . . I  once rebuking a W ild  Rogue, because 
he w ent id ly  about: he showed me th a t he was a beggar b y  inheritance, his 
grandfather was a beggar, his fa the r was one, and he m ust needs be one by  
good reason."

22) H arm an  a. a. O. Kap. X V I I I :  „  . . . they  be as chaste as a cow: I  have 
th a t goeth to  b u ll every moon, w ith  w ha t b u ll she careth n o t . . . some of them  
go w ith  ch ildren of ten or tw elve years of age . . . they  w il l  send them  in to  some 
house a t the w indow  to  steal and rob . . . "

23) H arm an  a. a. O. Kap. X IX .
24) H arm an  a. a. O. Kap. X X . Sie sind ursprünglich von den „ru ffle rs “  

oder „u p r ig h t m en" der P ro s titu tio n  zugeführt worden und sozusagen ver
brauchte „w a lk in g  m orts“ , die fü r  die „rogues“  im m er noch gu t genug waren. 
Im  W iderspruch dazu Kap. X X IV ,  wo die ,,dories" als Anhang der „u p r ig h t 
m en“  auftreten.

25) H arm an  a. a. O. Kap. X X I I :  „ A  kynch in  m o rt is a l it t le  g irl, the  m orts 
th e ir mothers carry them  a t th e ir backs in  the slates, which is th e ir sheets, 
and brings them  up savagely, t i l l  they  grow to  be ripe, and soon ripe, soon 
ro tte n ."

26) H arm an  a. a. O. Kap. X X I I .
27) Das wurde gelegentlich übersehen, so von Ben Jonson in  der „Masque 

of the  Metamorphosed Gypsies", ebenso von Awdeley in  seiner „F ra te rn ity  of 
Vacabonds" London 1561, die nebenbei Sebastian Brants  „N a rre n sch iff“  als 
V o rb ild  n ich t verkennen lä ß t; H arm an  a. a. O. dagegen und der R ich te r Edward 
H ext aus Sommersetshire in  seinem B rie f an ein M itg lied  des London P riv y  
Council, d a tie rt vom  Jahre 1596, abgedruckt bei Strype, ,,A nna ls", 1824, Bd 4. 
S. 4Q4ff. machen m it Recht eine scharfe Trennung zwischen beiden Gruppen.



zu schlagen, war daher ihre erste Aufgabe. Zu dem Zweck war es fü r 
sie das Nächstliegende, eine Anleihe bei den echten Gebrechlichen zu 
machen und zwar so, daß eine Täuschung auch gegenüber den Hütern 
der öffentlichen Ordnung gelang, die ihnen daraufhin eine B ette l
erlaubnis zugestanden und sie dann unangefochten gewähren 
ließen2 * * 28).

M it Vorliebe wurde irgendeine auffallende A rt von Geisteskrankheit 
oder die „fallende Sucht" vorgespiegelt, denen noch aus Urvätertagen 
etwas von heiliger Besessenheit anhaftete, die dem M itle id  einen Schuß 
frommer Scheu und E hrfu rch t beimischte und dadurch besser lohnte. 
D ie auf eine K rankheit Spezialisierten hatten ihre eigene Bezeichnung29). 
Der Sim ulant von Fallsucht z. B. hieß „counterfe it crank“ 30), der von 
Irrs inn  „Abraham  man“ 31), der von Taubstummheit „düm m erer"32). 
A ls m it dem Jahre 1497 die Syphilis auch in  England ihren Einzug 
h ie lt, verlegten sich die Simulanten mehr denn je  darauf, an sichtbaren 
Körperteilen künstlich erzeugte33) Schwären und brandig aussehende 
Wunden zu zeigen. „P a llia rds“  hießen diese Spezialisten.

Andere B ettle r verstanden es, sich unter dem Vorgeben unver
schuldeter N ot eine Bettelerlaubnis zu erschleichen, etwa als falsche
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2S) X5X7 wurden die „deserving beggars" in  London auf obrigke itliche
Anordnung m it an sichtbarer Stelle zu tragenden Blechm arken ausgerüstet,
deren Träger als konzessionierter B e ttle r gekennzeichnet war. Leprose und
vö llig  hilflose A rm e konnten durch einen S te llvertre ter, den „p ro c to r"  be tte ln  
lassen, der s ta tt ih re r die Blechm arke tragen durfte , siehe „J o u rn a ls " . . . a. a. O.

29) D ie Zusammenstellung is t von H arm an  a. a. O.
30) Siehe die Gestalt des Auto lycus in  Shakespeare, A  W in te r's  Tale, 

M oxon E d ition , 4. A k t, 2. Szene; H arm an  a. a. O. Kap. X I  te i l t  m it, daß die 
„co u n te rfe it cranks" stets ein S tück weißer Seife bei sich trugen, das sie bei 
passender Gelegenheit in  den M und steckten, um bei einem A n fa ll auch den 
dazugehörigen Schaum zu erzeugen.

31) Edgar in  Shakespeare’s K in g  Lear is t das Musterbeispiel eines „A b raham  
m a n " ; Harm an  a. a. O. Kap. I X : "  . . . Some of these be m erry and ve ry  pleasant, 
th e y  w ill dance and sing, some others be as cold and reasonable to  ta lk  w ith a l . . . 
For fear the maids w ill give them  large ly to  be r id  of them ."

32) H arm an  a. a. O. Kap. X I I  erzählt, w ie in  seiner Gegenwart ein A rz t 
einen „düm m ere r" zum Sprechen brachte: ,, . . . He had h im  in to  a house, 
and tied  a ha lte r about the w rists of his hands and hoisted h im  up over a beam, 
and there d id  le t h im  hang a good w hile a t the length fo r ve ry  pa in  he required 
fo r God’s sake to  le t h im  down. So he th a t was both deaf and dum b could in  
short tim e  both  hear and speak", „  . . . the most p a rt o f these are W alsh m en"; 
siehe ferner Shakespeare, „K in g  H enry  V I . “ , 2., M oxon E d ition , 2. A k t, 1. Szene; 
ebenfalls in  den Roxburghe Ballads, B ritish  Museum, Bd. 1 N r. 42, 43.

33) H arm an  a. a. O. Kap. V I I : , , . . .  A ll  these w il l  e ither la y  to  th e ir legs 
an herb called spearwort, e ither arsenic, which is called ratsbane. The nature 
of th is  spearwort w ill raise a great b lis te r in  a n ig h t upon the soundest p a rt 
o f his body, and i f  the same be taken away, i t  w il l  d ry  up again and no harm . 
B u t th is  arsenic w il l  so poison the  same leg or sore th a t i t  w il l  ever a fte r be 
incu rab le "; Roxburghe Ballads a. a. O .: ,,M y flesh I  so can tem per / T h a t i t  
shall seem to  fester, /  And look a ll over /  L ike  a raw  sore, / Whereon I  s tick  a 
p laster /  . . . "

12*



Schiffbrüchige34), K riegsverletzte35), Abgebrannte36) oder als angeb
liche V ertreter, „p roc to r“ , einer wohltätigen A n s ta lt37).

Aber auch fü r den F a ll, daß es ihnen n icht gelang, sich eine amtliche 
Bettelerlaubnis zu verschaffen, wußten sie sich zu helfen. Dann traten 
die „jarckm en“ 38), Hersteller falscher Urkunden in  Tätigke it.

Das Streben nach Erlangung einer —  echten oder gefälschten — 
obrigkeitlichen Erlaubnis zum B ette ln is t recht bemerkenswert. Bette l 
und Landstreicherei ohne sie war näm lich stets m it einem Ehrenmakel 
verbunden, wogegen der priv ileg ierte  B ette l dem bürgerlichen Ansehn 
des Empfängers von Almosen keinen Abbruch ta t, wie das Beispiel der 
vom Vice-Chancellor der U niversitäten armen Studenten fü r die Dauer 
der Ferien ausgestellte Bettellizenzen zeigt39). Nun is t zu vermuten, daß 
h in te r dem Erwerb einer Bettelerlaubnis n icht ausschließlich der Wunsch 
stand, von den Organen der öffentlichen Ordnung unbehelligt zu bleiben, 
sondern unter den vielen, noch n icht vö llig  Verkommenen auch das Ver
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34) Sie wurden bezeichnet als ,,fresh w ater mariners or w h ip  jacks“ , Harm an  
a. a. O. Kap. X , . . these be some W estern men, and most be Ir is h  men . . 
B e ttle r irischer H e rk u n ft scheinen der T udo r-Justiz v ie l Schwierigkeiten ge
m acht zu haben. In  dem Beggars’ A c t von 1572 (14 E liz ., c. 5, §§ 33— 34) 
is t besonders vorgeschrieben, daß ih r  R ück transpo rt au f Kosten der sie zu
erst beherbergenden Grafschaft zu erfolgen habe. 1585 w ieder w a rf „one of 
the  chronic rebellions in  Ire land  a hord of them  in to  B ridew ell b y  way of 
B r is to l“ , siehe O ’Donoghue, B ridew ell H osp ita l, S. 203, das 10 P fund opferte, 
um  sie w ieder loszuwerden. Roxburghe Ballade a. a. O .: ,, . . . Anon I ’m  like  
a sailor, /  A nd  wear o ld canvas c lo th ing : / A nd  I  say ’The D u n k irks ’s away 
/  Took a ll, and le ft me no th ing ; /  S ix ships set sail upon us, /  ’ Gainst which 
we b rave ly  ventured, / A nd long w ithstood, /  Y e t could do no good, / Our 
ship a t length they  entered’ . . . ”

35) Sie brachten sich küns tlich  W unden bei un te r Verwendung von unge
löschtem K a lk , Seife und Rost. Be i r ich tige r Anwendung erschien „ th e  arme 
blacke, and the  soare raw  and reddish, b u t w h ite  about the  edges like  an old 
wound“ , O xfo rd  Studies S. 371 Roxburghe Ballads a. a. O .: ,, . . . Now, like  
a wandering soldier, /  T h a t has in  the  wars been maimed /  W ith  the  shot of a 
gun, /  To Gallants I  run , /  And beg, ’ Sir, help the lam ed ! /  I  am a poor o ld Soldier, 
/ And be tte r tim es once viewed, / Though bare now I  go, /  Y e t m any a foe /  B y  
me has been subdued’ . . ."

3e) „dem ander fo r g lim m er“  in  der Bettlersprache, siehe H arm an  a. a. O. 
Kap. X V I .  A u f diesem Gebiet be tä tig ten  sich besonders weibliche B e ttle r.

37) ,,fraters“  genannt; H arm an  a. a. O. K ap . V I I I  g ib t an, sie verd ienten 
so gut, w e il sie sich zum Sammeln von Gaben einer Anzahl von U ntervertre te rn , 
„ fa c to rs “  bedienten; h ie r wären auch noch die „pardoners“  =  A blaßkräm er 
einzuordnen, deren Geschäft die R eform ation n ich t ve rn ich te t zu haben scheint, 
wenn man d ie  Lage nach den P arlam ents-Akten beurte ilt.

38) H arm an  a. a. O. erw ähnt sie in  K ap. X V , doch als n ich t in  die Klasse 
der B e ttle r gehörig. Es waren Urkundenfä lscher von B eru f m it festem W ohn
sitz meistens in  den größeren S tädten; in  Kap. V I I  bem erkt H a rm a n : „There  
be m any Ir is h  men th a t go about w ith  counterfe it licenes“ , und zwar als 
palliards.

39) D ie S tudenten m ußten fü r  Rückgabe der Lizenz der sie ausstellenden 
U n ive rs itä t S icherheit leisten. D ie  Register der U n ive rs itä t O xford  weisen fü r  
die Jahre 1551 bis 1572 die Ausfertigung von fünfzehn solcher Lizenzen aus.



langen nach ungeschmälerter Achtung unter den M itbürgern40). Jeden
fa lls is t das Bedürfnis nach einem Anstrich von L eg itim itä t psycho
logisch einiger Beachtung w ert, zumal wenn man in  Betracht zieht, daß 
der B ette l ohne Lizenz n icht weniger lohnende Möglichkeiten bot.

Leute ohne Erlaubnis zum Bette ln lebten näm lich vielfach von 
B ette l und Landstreicherei unter dem Deckmantel eines der zahlreichen, 
im  Umherziehen betriebenen Gewerbe, die zu einem großen Te il fre i 
ausgeübt werden konnten. Zuerst die Kesselflicker —  „tin k e r“  oder 
,,prigs“ 41), die die Form  ihres Geschäfts wohl den Zigeunern abgelauscht 
hatten. Sie waren ganz allgemein wegen ih rer Trunksucht bekannt und 
berüch tig t42). Die Hausierer —  „pedlars“  oder „swadders“ 43) waren 
n icht alle schlecht, wie Harman sich ausdrückt, näm lich wohl die n icht, 
denen es m it ihrem  Gewerbe ernst war, das fü r sie n ich t verkappter 
B ette l sein sollte. Kesselflicker wie Hausierer, obwohl weidlich bekannt 
wegen ih rer Neigung zu Gaunereien, D iebstahl und Hehlerei44 *), waren 
bei der Landbevölkerung stets gern gesehene Gäste, weil sie fü r sie in  
ih re r Weltabgeschiedenheit so etwas wie eine lebende Zeitung dar
stellten, ganz abgesehen davon, daß ihnen die Dienste der Kesselflicker 
unentbehrlich und sie zur Deckung ihres Bedarfs an allerle i Gegen
ständen auf die Hausierer geradezu angewiesen waren.

Den schlechtesten R uf aber genossen die Gewerbe der Wahrsager,
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40) T ro tz  a lle r Täuschungen und Gaunereien waren sie in  ih re r Selbst
einschätzung ehrenwerte Leute, solange sie sich n ich t m it „großem  D iebstahl“  
befaßten; siehe Roxburghe Ballads a. a. O .: „  . . . I  am a lu s ty  beggar, /A nd  
live  b y  others g iv ing ; /  I  s c o r n  to  w o r k ,  /  B u t by  the  h ighw ay lu rk , /  And 
beg to  get m y liv in g “ , aber am Schluß sagt dieser Arbeitsscheue, der sich neben
bei der Beherrschung a lle r B e tte ltr icks  rü h m t: ,, ’T is be tte r be a Beggar, /  A nd 
ask of k in d  good fellows, /  A nd  h o n e s t l y  have /  W h a t we do crave, /  T h a n  
s t e a l  and go to  the  gallows.“

41) H arm an  a. a. O. Kap. X I I I  nennt sie „b eas tly  people“  und bezeichnet 
die jungen un te r ihnen als die Schlimmsten. Sie werden nie ohne ihre „dox ies“  
angetroffen, heute m it der, morgen m it jener.

42) H arm an  a. a. O. Kap. X I I I ;  Shakespeare, „T h e  Tam ing of the  Shrew“ , 
g ib t in  C hristopher S ly das lebendige A b b ild  eines betrunkenen Kesselflickers.

43) H arm an  a. a. O. K ap. X IV .
44) Harm ans  betrunkener Kesselflicker (a. a. O. Kap. X I I I )  p flegte den

Töpfen und Pfannen, die er auszubessern hatte, noch küns tlich  neue Löcher 
hinzuzufügen, um  m ehr Lohn  herauszuschlagen. Ü ber einen anderen Kessel
flic ke r ha tte  er g laubhaft erfahren, daß er auf der Landstraße v ie r „p a llia rd s “  
und zwei „rogues“  überfallen und sie um  über v ie r P fund in  Bargeld beraubt 
ha tte . D ie Hausierer dienten vorzugsweise der Hehlerei, denn es w ar ihnen 
le icht, D iebsgut auf ih ren  Fahrten  über Land zu versilbern, H arm an  a. a. O. 
Kap. X IV .  A u to lycus in  Shakespeare's „ A  W in te r ’s Tale“  is t ein Hausierer, 
der es außer anderem n ich t verschm äht, auch die „fa llende  Sucht“  zu mimen, 
n ich t aber um  ein Almosen zu erlangen, sondern um  dem m itle id ig  sich um 
ih n  Bemühenden verstohlen die Taschen zu leeren, genau so, wie es in  der 
W irk lic h k e it ebenfalls üb lich  war. Daß er un te r die „w ild  rogues“  gehört, sei 
n u r nebenbei bem erkt, denn: ,, . . . M y fa the r named me A uto lycus; who, being 
as I  am, litte re d  under M ercury, was likewise a snapper o f unconsidered 
tr if le s .“ .



Klopffechter, Bärenführer, Spieler, Possenreißer, G aukler45), Musi
kanten — und unter ihnen wieder die Bänkelsänger, die verkommenen 
Nachfolger der „m instre ls“ , der englischen Troubadours — , außer wenn 
sie zum Haushalt eines großen Herrn gehörten46) oder als konzessionierte 
Stadt- oder Dorfm usikanten eine Lizenz hatten. Sie belebten die Jahr
m ärkte und Feste und waren tro tz  a ller Vorbehalte gegen ihren fast aus
nahmslos krim inellen Charakter sehr populär. Mehr noch als in  anderen 
Gewerben dieser A rt tra ten hier K inder und Jugendliche47) hervor. 
Ganz allgemein war es z. B. bei den Bänkelsängern üblich, daß sie die 
gedruckten Texte ih re r Lieder durch K inder singen und vertreiben 
ließen, und das auch gern an Orten, die bestim m t n icht fü r sie geeignet 
waren. Chettles „K ind -H a rts  Dreame von 1592“ 48) g ib t Aufschluß über 
den Mißbrauch von K indern: „T h is  error (our spreading the realm) has 
in  no small measure increased in  Essex, and the shires thereto adjoining 
by the b lu sh le ss  faces o f c e rta in  b a b ie s , sons to  one Barnes, most 
frequenting Bishops Stafford. The old fellow th e ir father, soothing his 
sons fo lly , resting his crabbed lim bs on a crab-tree staff, was wont 
(and I  th in k  yet he uses) to  sever him self from  the booth, or rather 
brothel of his two sons ballad shambles: where, the one in  a sweaking 
treble, the other in  an ale-blown bass, carol out such adulterous riba ld ry, 
as chaste ears abhor to  hear, and modesty has no tongue to  u tte r. 
W hile they are in  the ru ff of riba ld ry , the old ale-knight, the ir dad, 
breaks out in to  adm iration and sends straggling customers to admire 
the roaring of his sons: where, tha t I  may show some abuses, and yet 
fo r shame le t slip the most odious, they hear no better m atter, but the 
most lascivious under songs of W atkins ale, the Carmans whistle, Choping- 
knives, and fria r fox ta il, and tha t w ith  such odious and detested boldness,

«) Reginald Scot, „D iscouerie o f W itc h c ra ft“ , 1584. Das sehr aufschluß
reiche Buch, das ursprünglich geschrieben war, da m it durch Aufdeckung der 
G aukler-P raktiken sie aufhören sollten, als Teufelswerk zu gelten, deren Aus- 
über so o ft einem grausamen Hexenprozeß verfielen, läß t m it a ller E ind ring 
lich ke it die Gefahren erkennen, die in  der V erw orfenheit a ller dieser Leute 
lagen.

4e) In  ih re r Lebensführung aber unterschieden sie sich von ihren Genossen 
ohne Lizenz und ohne hohe P ro tek tion  in  keiner Weise; ih r  D ienst ließ ihnen 
so v ie l fre ie Zeit, daß sie auf der Straße, bei Hochzeiten und Festen, in  Gast
höfen und Freudenhäusern ihre  K u n s t zu Geld machen konnten, das ihnen 
bei W ürfe ln  und W eibern im  A ugenblick w ieder zerrann. Siehe Stubbes, „A n a 
tom ie  of Abuses“  S. 171. D ie von den Bänkelsängern gedichteten (häufiger 
noch p lagiierten) und vorgetragenen Balladen sind meistens nichts w eiter als 
Zote. E in ige  zahmere sind abgedruckt in  Miscellanea A n tiq u a  Anglicana, Bd. x, 
N r. 2, London 1871.

47) K inde r übten B e tte ltricks  genau w ie die Erwachsenen. E in  kle iner 
„coun te rfe it-c rank“  wurde 1547, obwohl seine S im u la tion  n ich t ans L ic h t ge
kommen war, der S tad t verwiesen. E rs t als er einige Monate später wieder 
in  London auftauchte, entdeckte man seinen T rick , ließ ih n  auspeitschen und 
aus der S tadt jagen, siehe O xford  Studies S. 34.

4S) In  den Veröffentlichungen der New Shakspere Society: Shakspere 
A llus ion  Books I, S. 48 f.
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as if  there be any one line in  those lewd songs than other more abominable, 
th a t w ith  a double repetition is loudly bellowed . . . The father leaps, the 
lubbers roar, the people run, the D evil laughs, God lowers, and good 
men weep“ .

E iner Klasse von Menschen is t noch zu gedenken, die von der Ge
setzgebung zu den Vagabunden gerechnet wurde, die es de facto aber 
nur insofern war, als sie sich zwar überwiegend ihren U nterhalt auf der 
Landstraße erwarb, doch nur als unvermeidliche Nebenerscheinung ihrer 
eigentlichen Tätigke it. Es waren die „ta le-te llers“ , Miesmacher nach 
unserem heutigen Sprachgebrauch. Sie hatten es sich zur Aufgabe ge
macht, gegenüber dem V olk Ankläger einer Zerstörung weltlichen und 
geistlichen Lebens durch die Großen im  Lande zu sein. Sie zogen von 
Stadt zu Stadt, von Grafschaft zu Grafschaft, Wahres und Erdichtetes 
über die Mißstände in Staat und W irtschaft zu verbreiten und Unzu
friedenheit hervorzurufen.

Es vereinigten sich in  dieser Klasse die seit M itte  des 14. Jahr
hunderts von dem Aufkommen der Latifundien-H errschaft d irekt Be
troffenen, soweit sie n icht schon einer der früher beschriebenen Gruppen 
zugehörten, also vorher bodenständige Landbevölkerung, dann die dem 
einsetzenden Absolutismus aus politischen Gründen Widerstrebenden, 
ferner die n icht verkommenen Elemente der Kirche, um auf ihre Weise 
dem allgemeinen S ittenverfa ll zu steuern und später noch die Gegner 
der Loslösung der englischen K irche von Rom 49 50) so). Jusserand a. a. O. 
weist nach, daß der geheimnisvolle Aufstand von 1381 auf die Tätigke it 
dieser „Vagabunden“  zurückzuführen ist, n icht m inder die Empörung 
von 1549.

Ih r W irken hatte aber auch seine fü r unsere Betrachtung bedeutsame 
Folge: Sie machten die breite Masse m it den Verfehlungen der herrschen
den Klasse ve rtrau t und förderten so ihre E ntsittlichung. Wo an verant
w ortlicher Stelle ein Mann wie Eduard IV . ein von grausamer Selbst
sucht besessener Lüstling  und Usurpator, oder ein gekrönter Verbrecher 
wie R ichard I I I .  oder ein gew alttätiger, verschwenderischer, bruta ler 
Fürst wie H einrich V II I .  saß, mußte sich bei ihren Untertanen eine 
W andlung in  der Bewertung von Gut und Böse vollziehen.

Da die allgemeine M ora litä t eines Zeitalters ihren Maßstab nur 
imm er in  sich selbst findet, darf sie bei einer Analyse von B ette l und 
Landstreicherei im  16. Jahrhundert n icht außer acht gelassen werden. 
Es is t bestim m t kein Zufall, wenn das Vagabundentum in  der gesamten

49) Ganz allgemein hierzu vgl. Froude, H is to ry  o f England, London 1881 
bis 1882; ders., H is to ry  of England from  the F a ll o f W olsey to  the defeat of 
the  Spanish Arm ada, London 1893; Green, H is to ry  o f the  English People, Große 
Ausgabe, London 1877— 1896; Brewer, The Reign of H en ry  V I I I . ,  London 1884.

50) Daß sich un te r den „ta le -te lle rs “  M itlä u fe r aus anderen Kategorien: 
Angehörige der depossedierten Barone, Fahnenflüchtige, entlaufene S träflinge, 
überhaupt alles, was einen Anlaß zur U nzufriedenheit zu haben glaubte oder 
ta tsäch lich hatte, finden ließen, ändert an ih re r allgemeinen Charakterisierung 
nichts.
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L ite ra tu r des 16. Jahrhunderts und auch schon früher m it — wie es uns 
scheinen w ill — unverständlicher Nachsicht behandelt w ird. Das geschah 
n icht nur, w eil die D ichter und Schriftste ller selbst dem Treiben der 
Kreise n icht fern standen, sondern w eil der Kern dieses Treibens in  
einem fü r alle unentrinnbaren Elend lag, das Zeit und Umstände herauf
beschworen hatten: unverschuldete Landlosigkeit, unverschuldete A r
beitslosigkeit, unverschuldete A rm ut durch Einsetzung kläglicher 
Höchstlöhne und untragbarer Steuerdruck, die redlichen Erwerb um 
seine Früchte brachten — ein n icht zu unterschätzender Faktor, denn 
das übergroße Gedeihen der Grundherren auf der einen Seite hatte 
Erwerbssinn auf der anderen Seite geweckt. W arum also in  harter A rbeit 
sich ohne Aussicht auf Vorwärtskommen plagen, wenn der gleiche E rfolg 
sich ohne A rbeit mindestens ebensogut bewerkstelligen ließ? Die L ite 
raten waren einsichtvoll und verstehend und darum eher geneigt, das 
Vagabundentum romantisch zu verklären51) und ihm  dam it eine gewisse 
Popularitä t zu sichern. D ie zur Durchführung des Bettels angewendeten 
Täuschungen, ja  selbst mehr oder m inder gröbliche Gaunereien und 
Verstöße gegen das Eigentum  beeinträchtigten dieselbe nicht.

Eine Gesetzgebung gegen B ette l und Landstreicherei hatte also 
zuerst m it diesem Volksempfinden zu rechnen, w ollte  sie auf die Dauer 
erfolgreich sein. Sie war verfehlt, wenn sie zwar gegen die Klasse der 
Vagabunden als Ganzes zu einem Abscheu erzog, aber gegen den ein
zelnen B ettle r oder Landstreicher in  p raxi das M itgefühl n icht zu ertöten 
vermochte. In  seiner Proclamation Against Vagabonds von 1530 sah sich 
H einrich V II I .  wohl aus guten Gründen gehalten zu befehlen, daß alle 
A rten von Gerichtspersonen bei der Bestrafung von B ettlern  und Land
streichern ,,layde aparte a ll vayne p itie  and other excuses“ .

Der Bekämpfung von B ette l und Landstreicherei stellte sich dem 
Gesetzgeber noch eine andere Schwierigkeit entgegen: die große Masse 
ihrer Vertreter und ih r inniger Zusammenhalt, über den Harman a. a. O. 
und andere uns gut unterrichten. B e ttle r und Landstreicher erscheinen 
als eine eng verbundene Kameradschaft. Sie halfen einander im  F a ll der 
B edürftigkeit, sie arbeiteten Hand in  Hand bei der Ausübung ih rer B ette l
tricks. O ft wanderten sie in  Gruppen52 *) und hatten in  bestimmten Her
bergen und Gasthäusern ihre Treffpunkte, wo sie Erfahrungen aus
tauschten oder ergaunertes oder zusammengestohlenes Gut verbargen 
oder an den Mann brachten. Sie hatten ih r eigenes Idiom  zur geheimen
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sl) S ta tt v ie ler nu r Shakespeare in  ,,A  W in te r’s Tale“  (Moxon E d ition ), 
4. A k t, 2. Szene: ,, Jog on, jog  on, the  foo t-pa th  way, / A nd m errily  hent the 
stile-a; /  A  m erry heart goes a ll the  day, /  Y o u r sad tires in  a m ile-a.“

52) H arm an  a. a. O. beschreibt die A u fd ring lichke it, m it der eine gewisse 
Bande einen kleinen Farm er in  K idbrooke regelmäßig heimsuchte, um  in  seiner
Scheune oder auch in  seinem Haus ungebeten zu nächtigen: ,, . . . A nd  in  th is  
barn sometime do lie  fo r ty  up rig h t men w ith  th e ir doxies together a t one tim e. 
A nd th is  m ust the  poor farm er suffer, or else they  threaten h im  to  burn  h im , 
and a ll th a t he has."



Verständigung untereinander53). Sie hatten ihre Rangordnungen und 
organisierte Gruppen von Spezialisten. Sie hatten R ituale fü r die A uf
nahme von Novizen in  ihren K re is54). Der B ettle r im  Gefängnis konnte 
sich auf seine Kameraden verlassen; sie halfen ihm  fo rt nach seiner Be
freiung. Diesem corps d’esprit war durch eine Gesetzgebung schwer 
beizukommen.

Bis zum ersten D ritte l des 16. Jahrhunderts gab es eine eigentliche 
Gesetzgebung gegen B ettle r und Landstreicher überhaupt n icht. N ur 
einige Städte hatten auf Grund ih rer Autonomie Verordnungen erlassen55). 
Man behalf sich dam it, sie in  die „Stocks" zu setzen, sie auszupeitschen, zu 
verstümmeln, zu brandmarken, gelegentlich auch zu hängen56) oder sie 
solange einzusperren, bis fü r ih r zukünftiges W ohlverhalten Sicherheit 
geleistet worden war. Das bezog sich im  großen und ganzen nur noch 
auf die Arbeitsfähigen, nachdem man ihre Unterscheidung von den h ilf
losen Armen durchgeführt hatte.

Bei den nun folgenden gesetzlichen Regelungen scheint man ver
sucht zu haben, sich auf die Erfahrungen vergangener Zeiten zu stützen. 
Da schwere und grausame Strafen B ette l und Landstreicherei n icht zu 
unterdrücken, ja  n icht einmal ih r ungeheuerliches Anwachsen zu unter
binden vermocht hatten, mußten schon neue Wege eingeschlagen 
werden.

Nachdem unter Heinrich V III .  und seinen unm ittelbaren Vorgän
gern schon verschiedene Proklamationen gegen B ettle r und Landstreicher 
erlassen worden waren, w eil sie tro tz  aller Bemühungen immer größere 
„row tes and Companies“  bildeten, w eil ihre Zahl ,,of long tim e increased 
and da ily does increase in  great and excessive numbers by the occasion
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63) H arm an  a. a. O. g ib t in  seiner S ch rift ein recht ausführliches Vokabular.
64) H arm an  a. a. O. Kap. I I .
55) So London, siehe in  Repertories of the Court of A lderm en und in  J ournals 

of the London Common Council, z. B. 1517 in  den Orders fo r R estra in ing Vaga- 
bonds and Beggars in  Journals a. a. O. I I ,  Bd. X IX ,  abgedruckt in  O xford 
Studies S. 140, in  denen förm liche Razzien angeordnet werden. D ie dabei A u f
gegriffenen unterlagen einer G ruppierung: im potent, aged, feeble or b lind  
beggars erhielten zur Kennzeichnung eine Blechmarke, die gleichzeitig B e tte l
erlaubnis war, deren M ißbrauch E inziehung zur Folge haben sollte, desgleichen 
unziemliches und belästigendes Verhalten beim Bette ln.

66) D ie Behandlung der B e ttle r und Landstreicher zeigte in  den verschie
denen Grafschaften und Städten zum Te il recht bedeutende Abweichungen. 
H a lifa x  z. B. w ar bei den B e ttle rn  wegen seiner harten Strafen gefürchtet, 
denn schon wenn sie sich eines ganz geringen Diebstahls schuldig gemacht hatten, 
erging ein Todesurteil, dessen Vollstreckung bis zur M itte  des 16. Jahrhunderts 
allerdings —  wie nebenbei fast übera ll in  England —  meistens n ich t erfolgen 
konnte, w eil sich niemand zur H enkerarbe it herbeilassen w ollte . Dann aber 
bekam H a lifa x  sein „g ib b e t“ , eine der G u illo tine  ähnliche Maschine, und seit
dem finden sich in  den C ourt Rolls auch H in rich tungen  von Vagabunden ver
zeichnet, siehe W right’s A n tiqu itie s  of H a lifax , 1783, S. 43 ff. D arum  w ar neben 
H ü ll, wo man m it harten Züchtigungen vorging, H a lifa x  bei B e ttle rn  und 
Landstreichern so wenig beliebt, daß sie in  ih re r L ita n e i beteten: „F ro m  H ell, 
H ü ll, and H a lifa x  —  D eliver us.“ .
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of idleness, mother and root of a ll vices“ 57), erging 1531 das erste Ge
setz58). D arin heißt es, daß „im potent“  B ettlern  vom Friedensrichter 
gezeichnete und gesiegelte Lizenzen zur Benutzung in  umgrenzten Be
zirken auszustellen seien. M it Ausnahme einiger Sonderfälle59) verfielen 
alle anderen, wenn sie beim Bette ln aufgegriffen wurden, einer scharfen 
Auspeitschung auf den entblößten Oberkörper oder sie wurden drei Tage 
und drei Nächte bei Wasser und B ro t in  die „Stocks“ 60) gesetzt. Über 
ihre Auspeitschung erhielten sie eine Bescheinigung ausgestellt. Darauf 
erfolgte bei Zugewanderten Abschiebung in  ihren H eim atort. A lle 
anderen waren gehalten, sich A rbe it zu suchen. Bettelnde Studenten 
ohne Lizenz vom Vice-Chancellor ih rer U niversitä t, Wahrsager, Gaukler, 
Musikanten usw. ohne Lizenz fü r ih r Gewerbe, waren zwei Tage h in te r
einander auszupeitschen. Bei R ückfall wurde das w iederholt, verschärft 
durch Prangersteben und Verlust eines Ohres, im  zweiten R ückfall auch 
des anderen Ohres. Hausen und Hegen von „s tu rd y  vagabonds" wurde 
m it Geldstrafe und Einsperrung nach W illkü r des Königs geahndet.

Dieses Gesetz erfuhr 1536 eine Änderung61), die regelmäßige Samm
lungen von fre iw illigen Gaben zur Unterstützung hilfloser A rm er62) und 
A rbeitsp flich t fü r erwerbsfähige B ettle r vorsah. Ferner sollte ein zweiter 
R ückfall B ette l und Landstreicherei zu einem todeswürdigen Verbrechen 
machen.

E iner der ersten Parlaments-Akte unter der Regierung Eduards V I. 
war 1547 die Aufhebung der beiden Gesetze 22 Henry V I I I  c. 12 und 
27 Henry V I I I  c. 25 und der Erlaß eines neuen S tatu ts63). In  ihm  wurde 
bestim m t, daß alle bedürftigen, n icht in  A rbeit stehenden erwerbs
fähigen Personen als Vagabunden zu betrachten seien. Ihre ehemaligen 
Brotherren konnten sie auf zwei Jahre in  Zwangsarbeit nehmen, sie 
dabei in  Ketten legen, sie darben lassen oder sie nach Belieben züchtigen 
und mißhandeln. Sie waren m it einem V  (vagabond) auf der Brust zu 
kennzeichnen. Konnte ein Arbeitgeber fü r sie n icht gefunden werden, 
dann waren sie unter den gleichen Bedingungen öffentlicher Zwangs
arbeit, z. B. beim Straßenbau, zu unterwerfen. W urden aus solchen 
Diensten Entlaufene wieder eingefangen, dann war lebenslange Zwangs
arbeit die Folge. Jetzt machte ein S (slave) auf der B rüst sie kenntlich. 
Eine zweite F lucht sollte m it H inrichtung geahndet werden.

67) P roclam ation a. a. O. In  den Records of the  Borough of Leicester 
befindet sich eine Verordnung Heinrichs V I I .  vom  Jahre i486  über die Be
s tra fung von „rogues and vagabonds“ .

58) 22 H enry  V I I I  c. 12.
59) z. B. entlassene Gefangene, die eine Lizenz erhielten, dam it sie ihre 

Gefängniskosten zusammenbetteln konnten.
60) E ine A r t  Pranger zu ebener Erde, wobei die Füße des Missetäters in  

einem H o lzb lock gehalten wurden; der Pranger selbst, „p i l lo ry “ , war, w ie früher 
auch bei uns v ie lfach benutzt, ein Postament, auf dem der Rechtsbrecher un ter 
verschiedenerlei Erschwerungen ö ffen tlich  ausgestellt wurde.

ßl) 27 H enry  V I I I  c. 25.
e2) Siehe Leonard a. a. O. S. 132.
6S) 1 E dw ard  V I  c. 3.



Scheiterten die Gesetze unter H einrich V III .  schon an der Unmög
lichke it sie durchzuführen64), so war das Gesetz von 1547 ein völliger 
M ißerfolg und trug  wegen seiner H ärte dazu bei, die an sich n icht sehr 
feste Stellung des fü r das K ind  Eduard V I. eingesetzten Protektors, des 
Herzogs von Somerset weiter zu erschüttern. Es gärte im  V olk schon zu 
Ende der Regierung Heinrichs V III .  n icht wenig. Reformen zur a ll
gemeinen Lage und zur K lärung der Schwierigkeiten in  Dingen der 
Religion, wie sie unter Somerset versucht wurden, mußten den Geist 
der Empörung wecken, die denn auch n icht lange auf sich warten ließ. 
In  deren Verlauf wurde er 1549 durch den Herzog von Northum berland 
gestürzt. Eine Reihe von unter Somerset erlassenen Gesetzen wurde auf
gehoben, und unter ihnen auch das Gesetz gegen die Vagabunden von 
1547, an dessen Stelle m it Ausnahme des Gesetzes von 1536 die unter 
H einrich V III .  ergangene Regelung auflebte, die ihre G ültigke it dann 
bis 1572 behielt.

Die fünfundzwanzig Jahre nach 1547 sind in  der Geschichte des 
Kampfes gegen B ette l und Landstreicherei als eine fortlaufende Kette 
von Bemühungen um die Durchführung der geltenden Gesetze gekenn
zeichnet. Besonders e ifrig  erwies sich darin das London P rivy  Council, 
das ganz allgemein oder an einzelne, in  der E rfü llung ihrer Aufgaben 
lässig erscheinende Grafschaften scharfe Verfügungen in  Form von 
Briefen erließ, wie z. B. 1571 gegenüber Shrewsbury m it der Weisung, 
daß in  den Monaten August, September, Oktober an bestimmten 
Tagen unter Einsetzung der constables in  Begleitung von 2, 4 oder 
mehr angesehenen Bürgern eine strenge Überwachung und genaue 
Durchsuchung der Gemeindebezirke zur Aushebung aller „rogues, 
vagabonds, sturdy beggars, masterless men, and a ll persons otherwise 
suspected“  durchzuführen und die gesetzlich vorgeschriebenen Strafen 
ohne  M it le id  u n d  irg e n d w e lc h e  N a c h s ic h t o d e r G u n s t an 
ihnen zu vollziehen seien. Es wurden auch a llerle i redliche Anstrengungen 
in  dieser R ichtung gemacht, wie etwa aus dem Bericht von Harman 
in  Kap. V I I I  a. a. O. ersichtlich is t, wo aber das Aufgebot an Hütern 
der Ordnung in  keinem Verhältnis zu den tatsächlich erforderlichen 
M achtm itte ln stand. Die Friedensrichter von Devon schufen sich, 
gestützt auf einen solchen B rie f vom London P rivy  Council, 1569 
eine eigene Satzung zur Unterdrückung von B ette l, Landstreicherei 
und „ta le -te llin g “ , sowie besonders des Hausens und Hegens der „common 
travellers“ . Aber mochte vom London P rivy  Council ein noch so energischer 
und anhaltender D ruck auf alle Gerichtsorgane des Landes ausgeübt 
werden, B e ttle r und Landstreicher rücksichtslos der Bestrafung zu
zuführen, — solange die halbe Bevölkerung m it ihnen sympathisierte,
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64) Bereits 1531 sah sich der K ön ig  veranlaßt, die zu m ilde H andhabung 
seines eben erlassenen Gesetzes durch den C ourt of A lderm en of the C ity  of 
London scharf zu rügen. 1542 erging sogar ein Gesetz (33 H enry  V I I I  c. 10), 
das die Anwendung des Gesetzes von 1531 erzwingen sollte.



sie auch wohl a k tiv  dem Zugriff- der R ichter entzog, waren alle Schritte 
zur W irkungslosigkeit ve ru rte ilt.

In  London65) allerdings war man dem P rivy  Council zu nahe, als daß 
dessen Drängen nach durchgreifenden exekutiven Maßnahmen hätte 
übersehen werden können. So kam es, daß dort zwischen 1550 und 1570 
regelrechte Prügel-Kampagnen gegen die Vagabunden eingeleitet 
Wurden. Ihre  Versammlungslokale und Schlupfwinkel ließen die Aldermen 
überholen, und angetroffene Verdächtige oder anderweitig Festgenom
mene wurden ohne gerichtliche Entscheidung nach Bridewell überführt, 
wo man sich bemühte, sie nutzbringend zu beschäftigen, z. B. im  Sommer 
1564 m it der Säuberung des Teichs in  S m ith fie ld65a).

Während vom P rivy  Council alle Anstrengungen zur Durchführung 
der bestehenden Gesetze gemacht wurden, beschäftigte sich das Parla
ment seit 1566 m it den Möglichkeiten einer wirksamen Bekämpfung der 
ständig zunehmenden Vagabondage. Das Ergebnis war ein im  Jahre 1572 
erlassenes Gesetz66), das neben einer Steuer zugunsten hilfloser Arm er 
eine strengere Bestrafung der „s tu rd y  beggars“  vorsah. Es nennt zur 
Klasse der „rogues" und „vagabonds“  gehörig auch „a ll proctors w ithout 
sufficient au thority , idle persons using subtle, cra fty , and unlaw ful games, 
and a ll able-bodied persons who are not working and have no good excuse 
fo r being id le "; ferner alle K lopffechter, Bärenführer, Komödianten, 
Bänkelsänger ohne Herrn, Taschenspieler, Hausierer, Kesselflicker usw., 
wenn sie n icht eine von zwei Friedensrichtern gezeichnete Erlaubnis zur 
Ausübung ihres Gewerbes besaßen.

Eine Klausel privileg ierte aus königlichem Dienst entlassene Land- 
und Seesoldaten auf ihrem Weg in  den H eim atort, Opfer eines Straßen
raubs, entlassene oder durch den Tod ih rer Herrschaft brotlos gewordene 
Dienstboten. Alles übrige im  A lte r von über 14 Jahren sollte, wenn es 
auf B ette l und Landstreicherei betroffen wurde, ausgepeitscht und am 
Ohrläppchen gebrandm arkt werden, wenn sich n icht ein Brotgeber fand, 
der sie auf ein Jahr in  A rbeit nahm. Den erstm alig Rückfälligen sollte 
Todesstrafe treffen fü r den Fa ll, daß sich niemand fand, ihn  auf zwei Jahre 
in  seine Dienste zu nehmen. A u f F lucht aus solchen Diensten oder zweiten 
R ückfall standTodesstrafe,verschärft durchVersagen geistlichen Beistands.

Daß auch bei diesem Gesetz das Pferd am Schwanz aufgezäumt war, 
zeigte sich sehr schnell an seiner E rfolglosigkeit. Schon drei Jahre später 
wurde es daher ergänzt durch ein Gesetz67), in  welchem angeordnet 
wurde, daß die Gemeinden Vorräte an W olle, Hanf, Eisen usw. zum 
Zweck der Beschaffung von A rbe it fü r die Armen bereitzustellen und 
Besserungsanstalten zu errichten hätten.

Aus einer zusammenfassenden Betrachtung der Gesetzgebung des

65) Näheres hierzu in  O xford Studies S. 66 ff.
65a) Ü ber B ridew e ll s. neuestens die Studie von Radbruch, E legantia l 

iu ris  crim ina lis, 1938 S. 39 ff.
66) 14 E lizabeth  c. 5.
*7) 14 E lizabeth  c. 5.
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16. Jahrhunderts gegen Bette l und Landstreicherei ergibt sich die E in
sicht, daß schwere und grausame Strafen sie n icht zu unterdrücken ver
mochten; daß das einzige wirksame K am pfm itte l die A rb e it68) war, sei 
es als Strafe, sei es als M öglichkeit zum Erwerb des Lebensunterhalts; 
daß hilflosen Armen besser durch laufende feste Unterstützung als durch 
Almosen geholfen wurde. Schwierigkeiten ergaben sich vorwiegend aus 
der Unm öglichkeit, die an sich keineswegs wertlosen Gesetze nun auch 
durchzuführen.

Das berühmte elisabethanische Armengesetz von 1597 war nur eine 
M odifikation dieser beiden S tatuten: die Strafen erschienen gem ildert, 
wesentlich sind dagegen die Weisungen über Armenunterstützungen und 
Beschaffung von A rbeit fü r die erwerbsfähigen Armen. Zu diesem Zweck 
wurden in  London laufend Ausschüsse ernannt, die zum Beispiel in  
B ridewell festgesetzte Vagabunden 1588 unter die Soldaten schickten 
oder sie wie 1591 zur Säuberung der Stadtgräben heranzog, w ofür 4 d 
pro Tag und Mann zur Auszahlung gelangten.

Die Bemühungen des London P rivy  Council schienen die Verhältnisse 
in  der Stadt selbst etwas erträglicher gestaltet zu haben69); von einer 
allgemeinen Besserung der Zustände konnte aber n icht die Rede sein, 
solange ihre Ursachen n icht beseitigt waren. Zwar hatten die Statuten 
von 1572 und 1575 zur Folge, daß das Vagabundenleben v ie l an seiner 
romantischen Ungebundenheit einbüßte, dam it aber auch an einer ge
wissen harmlosen Unbeschwertheit und Unbefangenheit. Mochten Bette l 
und Landstreicherei sich auch zahlenmäßig verm indert haben70), so 
entw ickelte sich auf der anderen Seite, zum T e il durch Abwanderung, 
ein wohlorganisiertes und bis zur M itte  des vorigen Jahrhunderts w irk 
sames Berufsverbrechertum, wie es in  seltsamer Übereinstimmung heute 
die U.S.A. heimsucht. D ie Beschreibung dieser Erscheinung b le ib t einem 
weiteren Aufsatz Vorbehalten.

88) Bei den „w ild  rogues“  wurden die Grenzen ih re r Anziehungskraft n ich t 
verkannt. Das zeigt ein in  den Records of the  Borough of Leicester be find 
licher B rie f aus dem Jahre 1585: ein zehnjähriger Vagabund w ar vö llig  ve r
laust und k rank  aufgegriffen worden. E ine barmherzige Fam ilie  nahm  sich 
seiner an, p flegte ih n  gesund und behie lt ihn  etwa fü n f Monate bei sich. Aber 
sein W andertrieb  w ar schon so stark, daß er davonlief. Was die Behörden 
von Leicester nach seinem Aufgre ifen m it ihm  angestellt haben, is t n ich t bekannt.

«») Bedenklich stim m en aber die fortgesetzten Proklam ationen nach der 
Arm ada, in  denen ungeschm inkt zum Ausdruck kom m t, w ie die Mengen ent
lassener Soldaten m it ih re r B ette le i die Straßen verseuchten. Ebenso vielsagend 
is t der B rie f des Londoner L o rd  Mayor, S ir John Spencer, vom  Jahre 1594 
an den P riv y  Council, w o rin  er sagt, daß K en tish  Street, N ew ington und andere 
Straßen an der Südseite des Flusses wahre B ru t-  und Pflegestätten fü r  B e ttle r 
seien, die die S tad t überschwemmten. Schuld daran g ib t er den habsüchtigen 
Hauseigentüm ern, die ihre  Häuser vom  K e lle r bis zum Dach an verschiedene 
Fam ilien verm ieteten und bedenkenlos überbelegten, Remembrancia Bd. I I ,  74, 
abgedruckt bei Strype a. a. O.

,0) Schon durch das Verschwinden der hilflosen Arm en, die auch nachzu
ahmen nun keinen Zweck m ehr hatte.
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S p rech saa l .
Zum Begriff des Psychopathen.

Von Prof. Dr. ju r. E dm und Mezger in  München.

In  dankenswerter Weise hat Kurt Schneider in dieser MonKrimBiol. X X IX , 
S-353 ff- „Über Psychopathen und ihre kriminalbiologische Bedeutung“  zu den 
Rechtswahrern und Ärzten gesprochen. Dies ist nötig. Denn von „P sych o 
pa then“  redet man heute viel, auch in  rechtlichen Dingen. Man mag darüber 
streiten, ob es zu begrüßen oder zu bedauern ist, wenn solche Ausdrücke der 
Fachsprache in  den allgemeineren Sprachgebrauch übergehen; die Tatsache 
dieses Sprachgebrauchs besteht und wird weiter bestehen. Deshalb müssen 
w ir alle „die Mühe des Begriffes auf uns nehmen“ . Aus anschließenden Er
örterungen m it dem Verf. sei hier wenigstens einiges in  Kürze wiedergegeben.

Psychopathen sind „abnorm e P e rsö n lich ke ite n “ . Kurt Schneider 
hebt m it Recht hervor, daß in  diesem O b e rb e g riff (genus proximum) und 
n ic h t in  den besonderen Merkmalen (differentia specifica) eines engeren 
Psychopathenbegriffs die entscheidenden Seiten des Problems liegen und 
zwar in  theoretischer wie in praktischer Hinsicht.

Zum Begriff der „P e rs ö n lic h k e it“  gehen unsere Auffassungen die
selben Wege. Ich scheide gleichfalls (354) den Schwachsinn, also die rein 
intellektuelle Seite, aus. Wenn ich der Einfachheit halber alles übrige des 
seelischen Aufbaues, also auch das vitale Gefühls- und Triebleben m it seinen 
Abweichungen, zur Persönlichkeit rechne, so ist dies, wenn es überhaupt ein 
Unterschied ist, nur ein terminologischer, aber kein sachlicher Unterschied.

Psychopathisch ist die Persönlichkeit n u r dann, wenn sie „abno rm “  
ist, also vom „Durchschnitt“  der menschlichen Erlebnisreaktionen, und zwar 
nicht nur der „augenblicklichen“  (355), abweicht. Ob dies nach oben oder 
nach unten geschieht, ist gleichgültig.

Fraglich ist nun aber, ob die Kennzeichnung einer Persönlichkeit als 
„abnorm“  ausschließlich „w ertfre i“  erfolgen kann. Dazu ist eine klarstellende 
Bemerkung einzuschalten. „W e rtfre i“  ist ein Begriff, wenn er ausschließlich 
beschreibender (deskriptiver) Natur ist und, sofern er eine „Auswahl“  vo ll
zieht, dies lediglich nach quantitativen, statistischen, also prozentualen oder 
allein aus der Beschreibung selbst gewonnenen Gesichtspunkten tut. Im  
Gegensatz zu ihm steht der „w e rte n de “  Begriff, d. h. derjenige Begriff, 
der eine wertende „Stellungnahme“ , sei es nach der positiven, sei es 
nach der negativen Seite hin, als M erkm al einschließt. Die Wertung 
kann einer bereits vorhandenen „W irk lichke it“  gegenüber erfolgen oder 
ein Sollen, eine „Aufgabe“  bedeuten. Im  Gegensatz zum wertfreien Be
g riff steht aber auch der „w ertbezogene“  Begriff, d. h. jener Begriff, 
der zwar nicht selbst eine wertende Stellungnahme enthält, der aber 
einen Tatsachenkomplex „in  Beziehung“  zu Werten setzt, also ohne die 
V oraussetzung solcher Werte undenkbar ist. Wertbezogen denken w ir 
beispielsweise, wenn w ir etwas als, .interessant“ , als, .sinnvoll“ , als „bedeutungs
vo ll“  usw. bezeichnen — mögen w ir es im übrigen anerkennen oder ablehnen.

Unter diesen Gesichtspunkten leuchtet ein, daß der Begriff der „ab
normen“  Persönlichkeit, wie er die Grundlage für den Psychopathenbegriff 
bildet, ke in  „wertfreier“  Begriff ist. Das W ort: „ab-norm“  beweist freilich
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dazu noch nichts; denn es gibt sowohl wertfreie „Durchschnitts-Norm“ , wie 
wertende oder wertbezogene „Ideal-Norm “ . Aber m it jenem B ild einer mensch
lichen Durchschnittsnorm allein kommen w ir n irgends zu Ende. Zunächst 
handelt es sich bei der Persönlichkeit, also bei dem Gefühls-, Gemüts-, Trieb- 
und Willensleben des Menschen, nicht um etwas nur Quantitatives, m it Zahlen 
Meßbares, sondern immer auch um etwas Qualitatives. Dabei wäre es ein 
Irrtum , des weiteren zu glauben, daß w ir dabei aus der reinen Beschreibung 
heraus schon ein U rte il darüber gewinnen könnten, daß eine bestimmte 
Persönlichkeit (vielleicht richtiger: eine bestimmte Persönlichkeitskomponente) 
„abnorm“  hyperthymisch, depressiv, selbstunsicher, geltungssüchtig, explosiv, 
haltlos usw. sei. Alle diese Dinge sind im „normalen“  Leben schon vorgebildet. 
Die Grenze zwischen „norm al" und „abnorm“  finden w ir aber immer erst 
dadurch, daß w ir bewußt oder unbewußt gewisse wertende oder mindestens 
wertbezogene Gesichtspunkte einschalten, etwa die Tauglichkeit oder Untaug
lichkeit zu gewissen sozialen „Aufgaben“  u. ähnl. Stimmungsfreudig, nieder
geschlagen, selbstkritisch, geltungsbedürftig, leichterregbar, leichtbestimmbar 
usw. ist auch der Normale; hyperthymisch, depressiv, selbstunsicher, geltungs
süchtig, explosiv, haltlos usw. und damit „abnorm“  wird er erst dann, wenn 
die Eigenschaft oder die Persönlichkeit so aus dem Rahmen fä llt, daß sie 
entweder in unser eigenes oder in ein als gegeben vorausgesetztes Wertsystem 
„n ich t mehr paßt“ . In  diesem Sinne ist es zu verstehen, wenn ich in meiner 
„K rim ina lpo litik“  (1934) S. 38 die „Ideal-Norm “  fü r die Abgrenzung als 
entscheidend bezeichnet habe.

Ob man nun im weiteren Verlauf die „Psychopathen" m it den „ab
normen Persönlichkeiten“  (als Minus- und Plus-Varianten) g le ich se tz t 
oder ob man als Psychopathen nur einen engeren Kreis der abnormen Persön
lichkeiten gelten lassen w ill, ist für die entscheidenden Fragen im Grunde 
genommen ziemlich gleichgültig und belanglos. Denn die Entscheidung dieser 
Fragen fä llt im  Oberbegriff.

B ildet man einen engeren Kreis von „Psychopathen“  unter den abnormen 
Persönlichkeiten, so muß man sich über die unterscheidenden Merkmale und 
ih r Wesen ganz klar sein. Kurt Schneider versteht unter Psychopathen „solche 
abnorme Persönlichkeiten, die an ihrer Abnormität leiden oder unter deren 
Abnormität die Gesellschaft (die Gemeinschaft) leidet“ . Diese Begriffs
bestimmung hat viel Anklang gefunden. Wenn w ir dazu die Schrift: „D ie 
psychopathischen Persönlichkeiten“  (3. Aufl. 1934) S. 3 vergleichen, so ließe 
sich dafür auch sagen: ,,solche abnorme Persönlichkeiten, die dem Psychiater 
berufsmäßig Vorkommen". Das ist selbstverständlich eine logisch einwandfreie 
Umschreibung für eine bestimmte Gruppe von abnormen Persönlichkeiten. 
Ich glaube allerdings, daß auch diese Abgrenzung mindestens „wertbezogen“  
(individuelles Lebensziel, Gemeinschaftswerte, Berufsaufgaben des Arztes), 
also nicht völlig „w ertfre i“  ist. Andererseits fallen selbstverständlich auch die 
..hochwertigen“  psychopathischen Persönlichkeiten unter diesen engeren 
Begriff.

W ir Juristen sind, wenn w ir einen engeren Begriff der Psychopathen 
innerhalb der abnormen Persönlichkeiten bilden, geneigt, von vornherein 
nur an gewisse Minus-Typen der abnormen Persönlichkeiten zu denken. 
Auch ein so gestalteter engerer Begriff ist logisch einwandfrei. Nur wäre es 
besser, daß man dann nicht einfach von „Psychopathen“  spräche, sondern 
die Minderbewertung als solche irgendwie zum Ausdruck bringt, indem man
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von „m inderwertigen Psychopathen“  oder vie lle icht m it Koch von „psycho
pathischen M inderwertigkeiten“  redet.

Ob man die abnormen Persönlichkeiten und die so oder so enger um
schriebenen Psychopathen als „k ra n k h a fte “  Persönlichkeiten bezeichnen 
darf, is t zunächst eine medizinische Frage, die w ir als solche n icht entscheiden 
können und wollen. Die Einwände (MonKrimPsych. X X , 592ff.) gegen die 
Anwendung des Krankheitsbegriffs, auch in  der vorsichtigeren Form der 
„krankhaften Störung“ , sind bekannt. Sie überzeugen aber n icht restlos. 
Es soll fre ilich  n ich t „jede“  Abweichung vom Norm altypus als krankhaft 
bezeichnet werden. Auch is t zuzugeben, daß es sich um eine (wenn man w ill: 
„b ild liche “ ) Übertragung aus der Sphäre des Körperlichen handelt, wobei 
unbestreitbar (durch die Beschränkung auf die Abweichungen nach unten 
usw.) bei dieser Übertragung ins Gebiet des Seelischen die W ertgesichtspunkte 
eine stärkere Akzentuierung erhalten. Aber sie entscheiden niemals allein 
und nehmen auch nicht bloß „einfach“  auf die N ichterfüllung sozialer Forde
rungen Bezug. Doch ble ibt bestehen, daß „Gesundheit“ , „biologische Zweck
mäßigkeit usw. von vornherein auch schon im  körperlichen W ertbegriffe 
sind und sich im  rein „V ita le n “  n icht erschöpfen. Die Bezugnahme auf den 
> »Organprozeß als Kennzeichen der K rankheit aber scheint m it eine P etitio 
p rinc ip ii zu sein; denn das is t ja  gerade erst die Frage, ob ein solcher Organ
prozeß ein wesentliches Merkmal des Krankhaften bedeutet oder nicht. So 
is t die Frage der Subsumtion unter den Krankheitsbegriff doch mehr oder 
weniger Geschmacksache.

D am it hängt endlich noch die praktische Frage der A n w e n d b a rk e i t  
des §51 Abs. 1 u n d 2  S tG B , auf abnorme Persönlichkeiten und dam it auf 
Psychopathen zusammen. E n ts c h ie d e n  is t sie fre ilich  durch die vorstehenden 
medizinischen Erwägungen noch n ic h t .  Die W orte: „krankhafte Störung 
der Geistestätigkeit“  in  Abs. 1 und Abs. 2 des § 51 StGB, sind positiv-rechtlich, 
also „im  Sinne des Gesetzes“  zu verstehen und umfassen nach ihrer E n t
stehung und bisherigen Anwendung g ru n d s ä tz l ic h  auch die Abnorm itäten 
der Anlage (s. mein Grundriß des Strafrecht 1938 S. 79). Dies zeigt sich an den 
schweren Formen des Schwachsinns, denen gegenüber bei Abnorm itäten der Per
sönlichkeit keine grundsätzliche Verschiedenheit besteht. Man könnte natürlich 
auch die ganze Frage in  den Ausdruck,, Geistesschwäche' ‘ verlegen, was praktisch 
auf dasselbe hinauskäme. Denn die E n ts c h e id u n g  der Frage lieg t in  dem 
re c h t l ic h e n  Gesichtspunkt des strafrechtlichen Schuldbegriffs. Versteht 
man, wie ich es glaube tun zu sollen, den Ausschluß der Zurechnungsfähigkeit 
als Hemmung gegenüber der Auswirkung der ethischen Persönlichkeit durch 
Umstände, fü r die der Täter „n ich ts kann“  (a. a. O. S. 71, 74/75), so darf 
man die Anwendbarkeit des § 51 StGB, auf Psychopathen nicht unter allen 
Umständen verneinen. Ich stimme darin durchaus zu, daß § 51 Abs. 1 StGB. 
(Ausschluß der Zurechnungsfähigkeit) wohl nur in  ganz seltenen und besonders 
gelagerten Fällen w ird in  Betracht kommen können. Dagegen b le ib t § 51 
Abs. 2 StGB, (verminderte Zurechnungsfähigkeit) sehr wohl in  n icht so ganz 
seltenen Fällen erwägenswert. Dabei lieg t fre ilich n icht so v ie l an der dam it 
eröffneten Kann-M ilderung gegenüber der Strafe, als an der gleichzeitig und 
n u r auf dem Umweg über den § 5T Abs. 2 StGB, gegebenen M öglichkeit der 
Unterbringung in  einer H eil- oder Pflegeanstalt nach § 42b StGB. D am it dieser 
Weg, wo er zu sachgemäßen Ergebnissen nötig ist, n icht verschlossen werde, 
sollte man die Psychopathen nicht grundsätzlich aus § 51 StGB, ausschließen.
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Wesenszüge des kommenden Strafverfahrens*).
Von Dr. ju r. R ich a rd  Busch, Dozent an der Universität Leipzig.

Die im November 1936 vom Reichsjustizminister einberufene sog. Große 
Strafprozeßkommission hatte im Oktober 1937 die erste Lesung des Entwurfs 
einer Strafverfahrens- und Friedensrichterordnung abgeschlossen. Nunmehr 
w ird in  dem vorliegenden stattlichen Sammelband die Öffentlichkeit m it 
dem vorläufigen Ergebnis dieser Arbeit bekannt gemacht.

Leider is t es offenbar n ich t fü r  tu n lich  erachtet worden, den mehrfach 
geäußerten Wünschen der Strafrechtswissenschaft Rechnung zu tragen und den 
E n tw u rf im  W o rtla u t den Fachkreisen zugänglich zu machen. Dieser Mangel 
wurde bereits angesichts der beiden Berichte über die A rbe iten  der am tlichen 
Strafrechtskom m ission lebhaft empfunden. Im m erh in  wurde er dadurch in  
etwas ausgeglichenen, daß in  den Einzelaufsätzen fü r  die w ichtigsten T e il
gebiete die geplanten Gesetzesvorschriften im  W o rtla u t m itg e te ilt wurden. 
W ar es auch n ich t möglich, den E n tw u rf im  Zusammenhang kennen zu lernen, 
so konnte man sich doch über die gesetzliche Regelung a lle r w ichtigen E inze l
fragen unterrich ten . D ie Strafrechtswissenschaft h a t diese M ög lichke it ergriffen 
und durch w ertvo lle  Anregungen die aufbauende M ita rb e it geleistet, zu der sie 
sich durch die Verö ffen tlichung aufgerufen füh lte . In  dem vorliegenden Berichte 
der Strafprozeßkommission h a t m an von der M itte ilu n g  des W ortlautes ge
p lan te r Gesetzesbestimmungen im  Zusammenhang m it den E inzelberichten 
vö llig  abgesehen. D ie  k ritische  W ürd igung is t d am it außerordentlich erschwert. 
Daß sie n ich t geradezu unm öglich gemacht w ird , is t der sorgsamen und gründ
lichen Behandlung zu danken, die die B erich te rs ta tte r den einzelnen Sach
gebieten w idm en. Bei jeder Frage w ird  das F ü r und W ider der in  B etracht 
kommenden Regelungen un te r den leitenden sachlichen Gesichtspunkten gegen
einander abgewogen und dargetan, welche Gründe dazu führten , sich fü r  diesen 
und gegen jenen Vorschlag zu entscheiden. Das reiche und umfangreiche M ateria l, 
das im  S ch rifttu m  der le tzten Jahrzehnte, in  besonderem Maße in  den Jahren 
nach der nationalsozialistischen Erhebung, zu allen Fragen der Strafprozeß
re form  zusammengetragen worden ist, is t a llenthalben herangezogen und auf 
seine B rauchbarke it geprüft. Weiteres und sehr wertvolles M ateria l stand der 
Kom m ission in  den A n tw o rten  der Oberlandesgerichtspräsidenten und der 
Generalstaatsanwälte auf eine Rundfrage des R eichsjustizm inisters über 12 
grundsätzliche Probleme des Strafverfahrensrechts zur Verfügung. Ü ber das 
Ergebnis dieser Rundfrage, das naturgemäß fü r  die Neuordnung des Verfahrens
rechts von größter Bedeutung sein muß, da es von der durch langjährige sach- 
nächste A rb e it erworbenen E rfahrung  derjenigen getragen w ird , die W e rt und 
B rauchbarke it der strafprozessuellen E inrich tungen bis in  die unwägbaren 
Fern Wirkungen hinein erproben, un te rrich te t dankenswerterweise ein als Anhang 
beigefügter B e rich t au f 65 Seiten. Auch dieses M ate ria l is t ebenso wie die D enk
sch rift des Nationalsozialistischen Rechtswahrerbundes —  d o rt w ie h ie r a lle r
dings noch n ich t in  a llen Teilen —  bei der ersten Lesung und dementsprechend 
auch in  den E inzelberichten berücksichtig t worden. D ie E inzelberichte kommen 
auf diesem Wege zu einer erschöpfenden Behandlung a lle r w ichtigen Fragen 
des Strafverfahrensrechts und ve rm itte ln  so eine Anschauung von dem kom m en
den S tra fverfahren in  seinen wesentlichen Zügen.

*) Bemerkungen zu „D as kommende deutsche S tra fverfahren“ , B e rich t der 
am tlichen Strafprozeßkommission, herausgegeben von D r. Franz Gürtner, 
Reichsm inister der Justiz. R. v. Deckers Verlag, G. Schenk, B erlin  o. J. (1938), 
624 S., geb. RM . 8.—  (im  folgenden „B e r ic h t“  genannt).
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I.
Für die Gestaltung einer Rechtseinrichtung ist die ih r im  Volksleben 

zugedachte Aufgabe bestimmend. Die gesamte Arbeit der Strafprozeß
kommission steht, wie Freister1) in  einem einleitenden Überblick über die 
die Strafrechtserneuerung tragenden Grundsätze hervorhebt, unter dem 
Gedanken, daß das S tra fve rfa h re n s re ch t eine zw eckbestim m te  
A rb e itso rd n un g  fü r  die S tra frech tsp flegebehörden  ist. Es dient der 
Verwirklichung des materiellen Strafrechts. Seine Gestaltung und seine 
Handhabung wird in  erster Linie durch das hohe Ziel, die gerechte Entschei
dung im Einzelfalle zu finden, bestimmt. Dem Streben nach Gerechtigkeit 
als dem das gesamte Strafverfahren beherrschenden Gedanken werden alle 
übrigen Gesichtspunkte untergeordnet, die sich aus dem Sinn des Verfahrens
rechtes als Arbeitsordnung der Strafrechtspflegebehörden ergeben. Andere 
— diesem Zweck fremden — Gesichtspunkten ist bei der Gestaltung des 
künftigem Verfahrensrechts kein Raum gegeben, insbesondere nicht sach- 
fremden ideologischen, wie sie die Erörterung strafprozessueller Fragen in 
den letzten hundert Jahren so häufig erschwert haben.

Zwei Beispiele mögen das belegen. Die re ch tlich e  S te llung  des A n 
geklagten wurde vielfach unter einseitiger Hervorhebung entweder des 
liberalen Gedankens, der einzelne müsse gegenüber der staatlichen A ll
macht geschützt werden, oder des autoritären Gedankens, der Verdächtige 
könne nur Objekt des Verfahrens sein, behandelt. Die nationalsozialistische 
Strafverfahrenserneuerung betrachtet die Frage nach der rechtlichen Stellung 
des Angeklagten im H inblick auf das Ziel der gerechten Entscheidung im 
Einzelfalle. Sie hat die Feststellung des wahren Sachverhalts zur unverzicht
baren Voraussetzung. Die Erforschung der Wahrheit ist aber nur dann gewähr
leistet, wenn der Verdächtige die Möglichkeit hat, die zu seiner Entlastung 
dienlichen Tatsachen und Beweismittel den Strafverfolgungsbehörden zur 
Kenntnis zu bringen. Von großer Bedeutung ist es, daß dies schon im staats
anwaltlichen Vorverfahren geschieht. Das geltende Verfahrensrecht trägt 
dem nicht genügend Rechnung. Der Entwurf baut deshalb die Verteidigungs
möglichkeiten aus2). Keine Anklage darf erhoben werden, ohne daß der 
Beschuldigte zuvor vom Staatsanwalt vernommen worden ist. Am Schluß 
der Erhebungen ist ihm das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen m it
zuteilen und Gelegenheit zur Stellungnahme, bevor Anklage erhoben wird, zu 
geben. Der Staatsanwalt ist während des Vorverfahrens verpflichtet, sach
dienliche Beweise, die der Beschuldigte anbietet, zu erheben. A ll dies verwehrt 
zwar das geltende Recht nicht, aber es schreibt dies auch nicht vor. In  allen 
Fällen, in denen der Beschuldigte der sachgemäßen Wahrnehmung seiner 
Rechte durch einen geschulten Rechtswahrer bedarf, soll dieser Verteidiger 
spätestens beim Abschluß der Ermittlungen, also noch vor Erhebung der 
Anklage, in  seine Aufgabe eintreten und das Recht der Akteneinsicht und des 
freien Verkehrs m it dem Beschuldigten grundsätzlich schon im Erm ittlungs
verfahren ohne Einschränkung haben. Nur wenn der Untersuchungszweck 
dadurch gefährdet wird, kann der Staatsanwalt Beschränkungen verfügen. 
Im  geltenden Recht ist im Vorverfahren die Beschränkung die Regel und die 
Freiheit die Ausnahme.
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Die g e r ich tlich e  V orun te rsuchung  wurde auf der einen Seite vor
wiegend unter dem Gesichtspunkt gewürdigt und verteidigt, daß sie dem 
Beschuldigten in der Person des unabhängigen und dem Gesetz unterworfenen 
richterlichen Untersuchungsführers eine rechtsstaatliche Garantie gegenüber 
der im Staatsanwalt verkörperten politischen Staatsgewalt gewähre. Auf der 
anderen Seite wurde sie als Überrest des Inquisitionsverfahrens bekämpft. 
Für die Erforschung der Wahrheit ist es grundsätzlich ohne Bedeutung, ob 
die Ermittlungen von einem staatsanwaltschaftlichen oder von einem richter
lichen Beamten geführt werden. Beide bringen die gleiche Eignung für die 
Aufgabe m it. Wesentlich ist nur, daß Erm ittlung und Sachentscheidung auf 
zwei verschiedene Rechtspflegeorgane verte ilt sind. Die Kommission konnte 
deshalb die Frage nach der Voruntersuchung unter dem alleinigen Gesichts
punkte der Beschleunigung des Verfahrens entscheiden und unter diesem 
Gesichtspunkte die Voruntersuchung für alle Sachen ablehnen; denn ganz 
abgesehen von der Notwendigkeit des Gehörs der Staatsanwaltschaft vor 
wichtigen Entscheidungen bedingt die Bearbeitung an zwei Stellen und die 
Zweiteilung des Ermittlungsverfahrens unvermeidlich eine Verzögerung. 
Allerdings darf diese Beschleunigung nicht m it dem Verluste jener besonderen 
Vorzüge erkauft werden, die einstmals den Gesetzgeber veranlaßt hatten, 
sie fü r die Kapitalsachen und die sonstigen schwierigen Sachen anzuordnen. 
Die Sorgfalt und die Genauigkeit, die die Ermittlungen des Untersuchungs
richters auszeichneten und die zielsichere und beschleunigte Abwicklung der 
Hauptverhandlung gesichert vor den bei überstürzter Anklageerhebung un
vermeidlichen Überraschungen ermöglichten, müssen weiterhin gewährleistet 
bleiben. Das ist aber weder eine Angelegenheit der verfahrensrechtlichen 
Regelung, noch etwa eine solche beruflicher Spezialausbildung, sondern eine 
Frage der Geschäftsverteilung. Daß die großen Sachen in die Hände über
durchschnittlich qualifizierter Bearbeiter gelegt werden, ist wohl selbst
verständlich. Es wird aber auch dafür Sorge getragen werden müssen, daß 
die Bearbeiter sich ihrer ebenso wichtigen wie schwierigen Aufgabe ungeteilt 
widmen können und nicht gezwungen sind, die erforderlichen Ermittlungen 
nach ihren Weisungen durch die Krim inalpolizei vornehmen zu lassen.

II.
1. Die vorgeschlagene Neuordnung des Strafverfahrens bringt keine Re

form an Haupt und Gliedern, keinen Neuaufbau vom Grunde auf3). Der in  orga
nischer Entwicklung im Laufe des 19. Jahrhunderts in Auseinandersetzung m it 
den Einrichtungen des absolutistischen Staates und in Besinnung auf die Formen 
des alten deutschen Rechtsganges herausgebildete Prozeßtyp w ird beibehalten. 
Das Kernstück des Verfahrens ist die H a u p tve rh an d lu ng , in der das un
abhängige Gericht auf Grund der durch Mündlichkeit und Unmittelbarkeit 
gekennzeichneten Beweisaufnahme über Schuld oder Nichtschuld des Ver
dächtigen entscheidet4). Zum Zwecke der unumgänglichen Vorbereitung ist 
ih r das E rm itt lu n g s v e rfa h re n  vorgelagert. Es liegt in  der Hand der 
außerhalb der Gerichtsbehörde stehenden, monokratisch organisierten Straf
verfolgungsbehörde, der Staatsanwaltschaft. Sie hat das Verfolgungsmonopol 
dergestalt, daß ein gerichtliches Verfahren nur auf ih r m ittels der Anklage

3) Den Aufbau des Verfahrens w ü rd ig t Gallas in  „Z u r  S tru k tu r des kom m en
den S trafverfahrens“ , ZS tW . 58, 624ff.

4) Gallas, ZS tW . 58, 628.
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erhobenes Begehren stattfindet und daß — in Abweichung von der jetzigen 
Regelung — privatem Begehren diese Wirkung schlechthin versagt ist. In  der 
Haupt Verhandlung w irk t sie in  der Rolle des Anklägers zu ihrem Teile, wenn 
auch als Trägerin der vom Richten wesensverschiedenen Funktion des Kla- 
gens, daran m it, daß das Ziel des Verfahrens, die gerechte Entscheidung, erreicht 
wird. Dem Angeklagten ist m it der Stellung eines Prozeßbeteiligten im In 
teresse der Wahrheitserforschung und der gerechten Beurteilung seiner Tat 
und seiner Persönlichkeit die Möglichkeit gegeben, sich gegen den m it der 
Anklage erhobenen Vorwurf zu verteidigen.

H ält die Strafprozeßkommission somit an dem überkommenen und be
währten Aufbau des Strafverfahrens fest, so greifen die in diesem Rahmen 
vorgesehenen Änderungen tie f in das Gefüge der bisherigen Ordnung ein. Die 
größte Bedeutung und Tragweite kommt hierbei der N euordnung des V e r
hä ltn isses S ta a tsa n w a ltsch a ft-G e rich t zu. Sie beseitigt jene Einrich
tungen und Vorschrif ten des geltenden Verf ahrensrechts, die m it dem das Sprach
gefühl so empfindlich verletzenden, wie ein Unkraut durch alle Abhandlungen 
weiter wuchernden Modewort „Hemmungsapparatur“  gekennzeichnet werden. 
Die Zuständigkeiten zwischen Gericht und Staatsanwaltschaft sind dahin abge
grenzt, daß der Staatsanwalt die Verantwortung fü r das Vorverfahren, das 
Gericht die Verantwortung für das Hauptverfahren trägt. Dieser Grundsatz 
führt aber nicht zu einer Abgrenzung nach Verfahrensabschnitten dergestalt, 
daß der Richter keinerlei Aufgaben im Vorverfahren, der Staatsanwalt keiner
lei Aufgaben im 'Hauptverfahren hätte. Die vorgesehene wechselweise M it
wirkung verfolgt jedoch nicht den Zweck, eine gegenseitige Kontrolle der 
beiden Staatsorgane zum Schutze des Verdächtigen gegen einen Mißbrauch 
der Staatsgewalt einzurichten. Sie ist eine Folge der Trennung der beiden 
Funktionen der Strafrechtspflege, des Klagens und des Richtens und ihrer 
Zuteilung an zwei voneinander unabhängige und m it eigener Verantwort
lichkeit ausgestattete Staatsorgane im Interesse der Wahrheitserforschung 
und gerechten Entscheidung5).

2. Der Grundsatz, daß E rm it t lu n g  und V erfo lgung  des Täters 
Aufgabe der S taa tsan w a ltsch a ft ist, führt in  drei wichtigen Verfahrens
fragen zu tiefgreifender Änderung. Dem Staatsanwalt werden sämtliche M ittel 
zur Erfüllung dieser Aufgabe in  die Hände gegeben, also auch im Gegen
satz zum geltenden Recht die Befugnis verliehen, den Haftbefehl zu erlassen, 
die Durchsuchung, die Beschlagnahme und die körperliche Untersuchung an
zuordnen, einen, Augenschein einschließlich der Leichenschau m it für das 
Erkenntnisverfahren verwertbarem Ergebnis vorzunehmen und Zwangsmittel 
gegen Zeugen und Sachverständige zur Herbeiführung einer Aussage anzu
wenden. Die eidliche Vernehmung von Zeugen, die auch künftig im Vorver
fahren auf die bisherigen Ausnahmefälle beschränkt bleibt und die aus be
stimmten Gründen der Hauptverhandlung vorweggenommenen Stücke der 
Beweisaufnahme sind dagegen, weil sie in  den Aufgabenbereich des Richters 
fallen, auch vom Richter zu erledigen. Die Überzeugung, daß m it einigen Ver
fahrensvorgängen die Person des Richters in der Vorstellung der Volksgenossen 
so eng verknüpft ist, daß seine Ausschaltung geeignet wäre, die Volksnahe des 
neuen Verfahrens zu beeinträchtigen, hat die Kommission dazu geführt, dem 
Beschuldigten gegen Haftbefehl und Vermögensbeschlagnahme und den Zeu
gen und Sachverständigen gegen die Anordnung von Zwangsmitteln die Be- 6
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fugnis zu gewähren, die Entscheidung des Richters anzurufen, und dem Rich
ter die Entscheidung über den Verfall einer zur Abwendung der Untersuchungs
haft gestellten Sicherheit und die Bestellung eines Verteidigers auf Antrag des 
Beschuldigten oder des Staatsanwaltes vorzubehalten. Die Beibehaltung der 
bisherigen Regelung, wonach der Amtsrichter auf Ersuchen des Staatsan
waltes bestimmte und — wenn Staatsanwalt und Polizei nicht rechtzeitig 
eingreifen können — aus eigener Entschließung die erforderlichen Erm ittlungs
handlungen vorzunehmen hat, ist geboten, weil der Staatsanwalt vom Tatort 
o ft weit entfernt ist. Da die weitere Behandlung dem Staatsanwalt Vorbe
halten ist, bedeutet sie keinen Einbruch des Richters in die staatsanwalt- 
schaftliche Zuständigkeit. In  beiden Fällen handelt der Richter als Vertreter 
des Staatsanwalts6).

Jede Lockerung  des Anklagezwanges erweitert Entscheidungs
gewalt und Verantwortlichkeit des Staatsanwalts. Obwohl eine Tat vorliegt, 
die sämtliche Merkmale eines gesetzlichen Verbrechenstatbestandes aufweist, 
ist er unter bestimmten Voraussetzungen befugt, nach seinem Ermessen von 
der Verfolgung abzusehen. Im  wesentlichen sind es Gesichtspunkte der Zweck
mäßigkeit, unter denen er die Entscheidung zu treffen hat: Beschränkung des 
Strafverfahrens auf eine oder einzelne von mehreren Taten im Interesse 
schleuniger Aburteilung (§ 154 StPO.), Verzicht auf Aburteilung m it Rück
sicht auf ausländische Aburteilung zwecks Entlastung der inländischen Be
hörden (154a StPO.), Befreiung des Erpreßten von der Gefahr eigener straf
rechtlicher Verfolgung zwecks Bekämpfung des Erpresserunwesens (§ 154b 
StPO.). In  einem gewissen Gegensatz hierzu steht das Absehen von der Straf
verfolgung bei Vergehen, wenn die Schuld des Täters gering und die Folgen 
der Tat unbedeutend sind (§ 153 StPO.). Diese Ausnahme vom Verfolgungs
zwang trägt nicht so sehr der Zweckmäßigkeitsgedanke, die Strafverfolgungs
behörden m it geringfügigen Dingen wegen des Mißverhältnisses zu dem er
forderlichen Aufwand zu verschonen, als vielmehr die Erkenntnis, daß eine 
Tat, die alle Merkmale eines Verbrechenstatbestandes aufweist, wegen der 
geringfügigen Schuld des Täters und der unbedeutenden Folgen den Charakter 
des Verbrechens verliert. Das beweist die in § 153 Abs. 3 StPO, vorgesehene 
Möglichkeit der Einstellung des Verfahrens nach Klageerhebung durch das 
Gericht. Das geltende Recht bindet den Staatsanwalt hierbei an die Zustim
mung des Gerichts. K ün ftig7) soll er die Entscheidung allein treffen. Diese 
Regelung entspricht dem Streben, den Staatsanwalt zum allein verantwort
lichen Träger des Ermittlungsverfahrens zu machen. Gallas8) hat hiergegen 
das Bedenken erhoben, dem Staatsanwalt werde damit eine ihm fremde, 
richterliche Funktion überwiesen. Er habe nicht nur darüber zu entscheiden, 
ob hinreichender Tatverdacht bestehe, sondern ein abschließendes U rte il über 
die Schwere der Schuld und über das Bedürfnis nach Sühne der Tat abzugeben. 
Unter demselben Gesichtspunkt hält er es für bedenklich, daß die Entschei
dung darüber, ob eine Tat wegen Zeitablaufs nicht verfolgt werden soll, allein 
und abschließend vom Staatsanwalt getroffen w ird 9). Bisher beantwortete 
diese Frage das Strafgesetzbuch in bindender, das Ermessen ausschließender 
Weise. Nach Ablauf bestimmter Fristen, deren Dauer nach der Höhe der ge

°) Zu allem  Lautz, B e rich t S. ro 4 ff.
7) H ierzu und zum folgenden vgl. Lautz, B erich t S. 99 ff.
8) ZS tW . 58, 648.
9) ZS tW . 58, 649.



setzlichen Strafdrohungen bemessen ist, ist die Strafverfolgung verjährt und 
demnach schlechthin unzulässig. Das Verfahren ist in  jedem Abschnitt des 
Rechtsganges einzustellen. Künftig werden diese Fragen in der Verfahrens
ordnung geregelt. Je nach der Höhe der zu erwartenden Strafe is t die Verfol
gung vom Zeitablauf völlig unabhängig oder nach Ablauf bestimmter Fristen 
entweder in das Ermessen des Staatsanwaltes gestellt oder schlechthin unzu
lässig. Auch hier hat der Staatsanwalt ein U rte il über die Schwere der Schuld 
und die Sühnebedürftigkeit der Tat abzugeben. Denn er kann seiner Aufgabe 
nicht anders gerecht werden als in  der Weise, daß er sich in  die Rolle des Rich
ters versetzt und den Sachverhalt, wie er sich ihm nach dem Ergebnis des 
Ermittlungsverfahrens darstellt, unter jenen beiden Gesichtspunkten be
wertet. Das Bedenken, das Gallas gegen die Zuweisung der Entscheidung über 
Verfolgung und Nicht Verfolgung in  den Fällen geringer Schuld und des Zeit
ablaufs an den Staatsanwalt äußert, tr if f t  übrigens auch die Entscheidung dar
über, ob eine an sich in  die friedensrichterliche Zuständigkeit fallende Sache der 
strafrichterlichen Aburteilung zuzuführen is t10 *). Sie w ird davon abhängig 
gemacht, ob die Tat Ahndung durch echte Strafe fordert. Das ist dann der 
Fall, wenn vom Standpunkt der Volksgesamtheit aus ein Bedürfnis nach 
Schutz und Sühne besteht. Kohlrauschu ) weist m it Recht darauf hin, daß 
hier die Gesichtspunkte fruchtbar bleiben werden, nach denen zur Zeit das 
„öffentliche Interesse an der Erhebung der öffentlichen Klage“  bemessen 
wird, das Voraussetzung dafür ist, daß der Staatsanwalt Übertretungen und 
Privatklagedelikte verfolgt. Auch hier ist nicht lediglich das Schutzbedürfnis, 
das allenfalls ausschließlich an dem äußeren Sachverhalt gemessen werden 
könnte, sondern ebensosehr das Sühnebedürfnis, das sich nur aus der äußeren 
Seite der Tat und dem Maß der Schuld ermitteln läßt, von Bedeutung. Und 
schließlich kann der Staatsanwalt auch in den überwiegend von Zweckmäßig
keitsgesichtspunkten bestimmten Fällen des Absehens von Verfolgung (Aus
scheiden unwesentlicher Straftaten, Opfer der Erpressung, Aburteilung im 
Auslande) nicht die Entscheidung treffen, ohne Tat und Täter zu werten. 
Gallas erstreckt daher folgerichtig sein Bedenken an anderer Stelle12) auf den 
Fall des Ausscheidens unwesentlicher Straftaten. M. E. w ird die Aufgabe des 
Staatsanwaltes zu eng begrenzt, wenn man ihm lediglich die Befugnis ein
räumt, darüber zu befinden, ob ein zur Klageerhebung ausreichender Tat
verdacht besteht. Solche Beschränkung wurde übrigens außer acht lassen, 
daß bei der Entscheidung über die Klageerhebung auch die Möglichkeit der 
Überführung in der Hauptverhandlung berücksichtigt werden muß und daß 
dies eine Bewertung aller beweiserheblichen Umstände und der Beweismittel 
im  H inblick darauf erfordert, ob sie die richterliche Überzeugung von der 
Schuld des Verdächtigen zu begründen vermögen. Das Gesetz sagt hierüber 
nichts. Es folgt dies aber aus der Erwägung, daß Hauptverhandlungen, die 
voraussichtlich nicht zur Überführung des Angeklagten führen, aus rechts
politischen und aus fiskalischen Gründen besser vermieden werden. M. E. ist 
es unmöglich, die Bewertung von Tat und Täter ausschließlich dem Richter 
vorzubehalten. Wohl aber ist es echte und sollte es auch ausschließliche Rich
teraufgabe sein, diese Bewertung e nd g ü ltig  vorzunehmen. Die Klageerhe
bung bedeutet eine Bewertung von Tat und Täter, aber keine endgültige.

19^  M o n a tssch rift f. K r im in a lb io lo g ie  u. S tra frech ts re fo rm  1939, H . 4

10) H ierüber Lautz, B erich t S. 101.
u ) B erich t S. 545.
12) ZStW . 58, 654, N . 85.
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Endgültig vollzieht sie das Gericht in  seiner Entscheidung auf die Klage. 
Absehen von Klage bedeutet in  unseren Fällen endgültige Entscheidung 
darüber, daß die Schuld des Täters gering ist oder daß die Tat Sühne nicht 
erheischt. W ill man die m it dem Anklagegrundsatz festgelegte Teilung der 
Aufgaben der Strafrechtspflege folgerichtig durchführen, so muß man diese 
Entscheidung dem Richter zuweisen. Das könnte in  der Form geschehen, daß 
der Verletzte bei Einstellung auf Entscheidung durch das Gericht antragen 
kann, das dann seinerseits endgültig entscheidet.

Aus demselben Gedankengang heraus hat Gerland13) sich gegen die 
B ese itigung  des K lageerzw ingungsverfah rens — die dritte  wichtige 
Neuerung im Bereich der Abgrenzung staatsanwaltlicher und richterlicher 
Zuständigkeit — ausgesprochen. K ünftig14) soll die die Strafverfolgung ab
lehnende Verfügung des Staatsanwalts nur noch durch Anrufung der ihm 
Vorgesetzten Dienststelle angefochten, die öffentliche Klage nicht mehr ge
richtlich angeordnet werden können. Gallas15) meint, die Ablehnung der Ver
folgung im Bereiche des Klagezwanges bedeute nur Entscheidung darüber, 
ob Tatverdacht vorliege oder nicht. Deshalb gehöre die Entscheidung funk
tionell ohne Zweifel zum Zuständigkeitsbereich des Staatsanwalts. Richter
liche Mitwirkung könne daher nur den Sinn einer Kontrolle haben und würde 
dem Grundsatz klarer Aufgabenteilung widersprechen. Indessen w ird hierbei 
übersehen, daß der Staatsanwalt nicht nur dann das Verfahren einstellt, wenn 
kein hinreichender Tatverdacht besteht, sondern auch dann, wenn der er
m ittelte Sachverhalt keinen Verbrechenstatbestand erfüllt. In  diesem Falle 
entscheidet also, wenn das Klageerzwingungsverfahren beseitigt wird, die 
Staatsanwaltschaft endgültig, ob eine Tat strafbar ist oder nicht. Zur Zeit 
sind Einstellungen aus rein rechtlichen Gründen freilich selten. In  Zukunft 
werden sie aber eine größere Rolle spielen. Das kommende Strafrecht ver
wendet beim Aufbau der Verbrechenstatbestände in  weit größerem Umfange 
als das geltende Recht biegsame Begriffe. Die Entscheidung darüber, ob eine 
Tat einen Verbrechenstatbestand erfü llt, w ird daher häufig von Wertungen 
abhängig sein, die der Beurteilung einen größeren Spielraum gewähren. Je 
nach dem Ausfall der Wertung wird die Strafbarkeit bejaht oder verneint. 
In  der überwiegenden Mehrzahl der Fälle stellt der Staatsanwalt nicht deshalb 
ein, weil es zweifelhaft ist, ob der Verdächtige als Täter in Betracht kommt, 
sondern deshalb, weil er trotz bestehenden Verdachtes aller Voraussicht nach 
nicht w ird überführt werden können. Es wurde schon darauf hingewiesen, 
daß der Staatsanwalt hier alle beweiserheblichen Umstände und die Beweis
m itte l in derselben Weise wie der Richter einer Bewertung unterziehen und 
eine hypothetische Tatsachenfeststellung vornehmen muß. Die Tatsachen
feststellung ist aber das Kernstück der richterlichen Ausgabe. Es widerspricht 
dem Grundsatz der Aufgabenteilung, der den Aufbau des geltenden und des 
künftigen Strafverfahrens bestimmt, der Staatsanwaltschaft in  diesem Punkte 
die abschließende Beurteilung zu überlassen. Unmöglich ist es, die beiden 
Funktionen des Klagens und des Richtens vollkommen voneinander zu 
trennen. Sie dienen dem gemeinsamen Ziele, den Schuldigen der gerechten 
Strafe zuzuführen16). Im  Verhältnis zum Richten kommt dem Klagen, kommt

15) ZS tW . 57, 560.
14) Lautz, B e rich t S. 107/108.
16) ZS tW . 58, 650.
1«) So auch Gallas, ZS tW . 58,652, wenn erbetont, daß H aup t-und  Vorverfahren 

n ich t als voneinander unabhängige Funktionsbereiche angesehen werden dürfen.
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der gesamten staatsanwaltschaftlichen Verfolgungstätigkeit, weil sie der Vor
bereitung der richterlichen Tätigkeit dient, eine untergeordnete Bedeutung 
zu. Daß damit weder die Unentbehrlichkeit noch die große Bedeutung der 
staatsanwaltlichen Tätigkeit sowohl im Vorverfahren wie in  der Hauptver
handlung verkannt oder in Zweifel gezogen wird, noch behauptet werden soll, 
daß der Staatsanwalt seine Aufgaben in  Unterordnung unter den Richter zu 
erfüllen habe, bedarf nach dem bisher Gesagten keiner Ausführung. Ebenso
wenig führt die Einsicht in diese Wesensverschiedenheit der beiden Funk
tionen der Strafrechtsfolge dazu, dem Richter die Einstellung des staatsanwalt
lichen Ermittlungsverfahrens überhaupt zu übertragen. Das wäre im höchsten 
Grade unökonomisch. In  der Regel entspricht die Entscheidung des Staats
anwaltes der Entscheidung, die das Gericht treffen würde. Der Staatsanwalt 
versetzt sich ja  bei der Beurteilung in die Rolle des Richters. Die Sachen, in 
denen eine endgültige Entscheidung durch den Richter in Frage kommt, 
werden immer zu den Ausnahmen gehören. Dies jedenfalls solange, als die 
Möglichkeit einer letzten richterlichen Entscheidung besteht. Der zweck
mäßige Weg, solche Sachen der Beurteilung des Richters zugänglich zu machen, 
wird auch weiterhin die Anfechtung durch den Verletzten sein. Freilich sollte 
der Verletzte sofort auf Entscheidung des Gerichtes antragen können und nicht 
erst an die dem Staatsanwalt Vorgesetzte Dienstbehörde appellieren müssen. 
Man könnte daneben der Staatsanwaltschaft die Befugnis geben, in  zweifel
haften Fällen und in  Fällen von besonderer Bedeutung eine Entscheidung 
über die Frage der Einstellung durch das Gericht zu beantragen. M it einer 
solchen Regelung sind zwei Vorteile verbunden. Das Verfahren wäre einfacher 
und schneller als das Klageerzwingungsverfahren. Das für das Erkenntnis
verfahren zuständige Gericht hätte zu entscheiden. Für eine Anfechtung der 
auf Einstellung lautenden Entscheidung seitens des Verletzten läge kein Be
dürfnis mehr vor. Eine Anfechtung des die Einstellung ablehnenden Be
schlusses käme für den Beschuldigten ebensowenig in Frage wie eine Anfech
tung der Anklageerhebung. Nach außen hin würde ein Widerspruch zwischen 
Staatsanwaltschaft und Gericht nicht in Erscheinung treten. Der im Gegen
satz zur Auffassung der Staatsanwaltschaft stehenden, die Einstellung ab
lehnenden Entscheidung des Gerichts würde dadurch und, weil sie auf In itia 
tive der Staatsanwaltschaft ergeht, die Schärfe genommen sein, die im jetzigen 
Klageerzwingungsverfahren der Anordnung der Erhebung der öffentlichen 
Klage durch das Oberlandesgericht im Widerspruch m it den Verfügungen des 
Oberstaatsanwaltes und des Generalstaatsanwalts innewohnt. Diese Regelung 
würde in der Richtung der Praxis liegen, die sich bei der Einstellung schwe
bender Verfahren auf Grund eines Straffreiheitsgesetzes im Anschluß an die 
Ausführungsverordnung zum Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit 
vom 30. A pril 1938 entwickelt hat17). Soweit sich solche Verfahren noch im 
Stadium der staatsanwaltlichen Erm ittlung befinden, solange sie also noch 
nicht durch Klageerhebung an das Gericht gebracht sind, gebührt die ein
stellende Verfügung dem Staatsanwalt. Bejaht er die Anwendbarkeit des 
Straffreiheitsgesetzes, so ist er ja  an jeder weiteren Verfolgungshandlung be
hindert. Die Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes vom 30. A pril 
1938 (RGBl. I  S. 435) bestimmt nun aber in  § 6 Abs. 1, daß über die Einstellung 
anhängiger Verfahren auf Antrag der Beteiligten das Gericht entscheidet. 
In  der AV. unter I I I ,  2 weist der RJM. die Strafverfolgungsbehörden an, im

17) A V . d. R JM . v. 2. 5. 1938 (4250— I la 4 756) —  Deutsche Justiz S. 696.
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Zweifelsfalle gemäß dieser Vorschrift die Entscheidung des Gerichtes zu be
antragen. Die Staatsanwaltschaften legen in solchen Fällen die Akten dem 
Gericht m it dem Anträge vor, festzustellen, daß das Straffreiheitsgesetz An
wendung finde, oder festzustellen, daß es nicht Anwendung finde.

3. Die Kommission beseitigt den E rö ffnungsbesch luß , der im geltenden 
Recht vom Vorverfahren zum Hauptverfahren überleitet, nicht aber das 
Zwischenverfahren überhaupt18). Das Gericht w ird auch künftig nicht ge
zwungen sein, auf die Anklage des Staatsanwaltes das Hauptverfahren durch
zuführen. Vielmehr ist es befugt, die Anberaumung der Hauptverhandlung 
aus allen Gründen abzulehnen, die in  der Hauptverhandlung eine Verurteilung 
des Angeklagten ausschließen würden. Im  übrigen t r it t  an die Stelle des bis
herigen positiven Eröffnungsbeschlusses die Anberaumung des Hauptver
handlungstermines durch den Vorsitzenden des Gerichts. Bekanntlich ist 
vielfach der Vorschlag gemacht worden, das Zwischenverfahren dergestalt 
vollkommen zu beseitigen, daß das Gericht verpflichtet sei, jede bei ihm an- 
geklagte Sache zur Hauptverhandlung und damit zur urteilsmäßigen Erle
digung zu bringen. Von den zur Begründung vorgebrachten Argumenten ver
fahrenstechnischer und grundsätzlicher Natur wog offenbar am schwersten 
der Gedanke, es hier wiederum m it einer unzeitgemäßem Mißtrauen gegen die 
Staatsanwaltschaft entspringenden Kontrolleinrichtung zu tun zu haben. In 
dessen hat man damit wohl der Einrichtung eine Zweckbestimmung unter
gelegt, die weder der Gesetzgeber ih r zugedacht noch die Praxis m it ih r ver
folgt hat. Der Grundsatz der Verfahrensökonomie verbietet es, eine Sache 
zur Hauptverhandlung zu bringen, wenn die Verurteilung des Angeklagten 
nicht zu erwarten ist. Es ist deshalb sinnvoll und zweckmäßig, diese Frage 
von zwei verschiedenen Stellen überprüfen zu lassen. Die zweite Prüfung dem 
Gericht zuzuweisen, das in  der Sache zu erkennen hat, ist wiederum ein Gebot 
der Verfahrensökonomie. Die Ablehnung des Hauptverfahrens aus tatsäch
lichen Gründen dürfte zahlenmäßig am häufigsten Vorkommen. Das ist eine 
Folge der nicht wohl zu bezweifelnden Tatsache, daß die Erm ittlung des 
Sachverhaltes erheblich größere Schwierigkeiten bietet als die rechtliche Be
urteilung und verfahrensrechtliche Fragen. In  der rechtlichen Beurteilung 
werden Richter und Staatsanwalt selten dergestalt abweichen, daß der Richter 
das Hauptverfahren ablehnt. Bei der Frage, ob der Angeklagte in der Haupt
verhandlung überführt werden kann, ist eine Meinungsverschiedenheit zwi
schen beiden schon eher möglich, weil der Staatsanwalt als Ankläger bei seiner 
die Hauptverhandlung im Geiste vorwegnehmenden Entscheidung nicht in 
dem gleichen Maße wie das Gericht unter der Last des Beweiszwanges steht. 
Trotzdem sind die Fälle, in denen das Gericht die Eröffnung des Hauptver
fahrens ablehnt, äußerst selten. Die Gerichte wissen aus ihrer in der täglichen 
Praxis gewonnenen reichen Erfahrung zu gut, daß sichere Voraussagen über 
das Ergebnis der Hauptverhandlung sich nur schwer machen lassen. Die 
Akten ergeben nicht selten ein ganz anderes B ild als die Zwiesprache zwischen 
Gericht, Angeklagtem und Zeugen. Die Gerichte entschließen sich deshalb 
nur dann dazu, die Eröffnung des Hauptverfahrens abzulehnen, wenn sie es 
nach ihrer forensischen Erfahrung für ausgeschlossen halten, daß die Haupt
verhandlung zu einer Verurteilung des Beschuldigten führt. Indem die Kom
mission vorschlägt, die Ablehnung der Hauptverhandlung solle nur dann zu
lässig sein, wenn es nach der Überzeugung des Gerichts aus tatsächlichen oder

18) H ierzu G raf von der Goltz, B e rich t S. n 8 f f .
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rechtlichen Gründen ausgeschlossen sei, daß der Angeklagte verurteilt 
werde, erhebt sie die bestehende Übung der Gerichte zur Verfahrensnorm.

M it der Beseitigung des positiven Eröffnungsbeschlusses gewinnt die 
Anklage auch formell erheblich größere Bedeutung. Sie und nicht der E r
öffnungsbeschluß bildet nunmehr auch nach außen hin die Grundlage für die 
Hauptverhandlung. Folgerichtig soll in der Hauptverhandlung an die Stelle 
der Verlesung des Eröffnungsbeschlusses der Vortrag der Anklageschrift des 
Staatsanwaltes treten. Das bedeutet eine wesentliche Stärkung der Stellung 
des Staatsanwaltes in  der Hauptverhandlung und eine nicht zu unterschätzende 
Hervorhebung seiner Rolle als Ankläger. Zwei weitere Vorteile liegen auf der 
Hand. Zum ersten braucht das Gericht nicht ein vorausschauendes U rte il 
abzugeben, das nach durchgeführter Hauptverhandlung geändert werden 
muß. Zum zweiten wird bei den Kollegialgerichten Leerlauf vermieden. Der 
Vorsitzer der Kammer ist jetzt in der Lage, nachdem er selbst die Akten 
durchgearbeitet hat, sofort Termin zur Hauptverhandlung anzusetzen und 
gegebenenfalls für die Herbeischaffung weiterer Beweismittel oder für die 
Erhebung einzelner Beweise Sorge zu tragen, ohne daß vorher ein anderes 
Mitglied der Kammer die Akten ebenfalls durcharbeiten und in beratender 
Sitzung der Kammer die Kammer über die Eröffnung Beschluß fassen müßte.

4. Die Verordnung vom 14. Juni 1932 hat der Staatsanwaltschaft auf 
breitem Raume die Befugnis gegeben, ein und dieselbe Sache nach eigener 
Wahl vor Gerichten verschiedener Ordnung zur Verhandlung und Entschei
dung zu bringen. Künftig w ird die S taa tsan w a ltsch a ft noch fre ie r in  der 
W ah l des erkennenden G erichtes und ihre Entscheidung von noch größerer 
Bedeutung sein, weil diese die Bewertung von Tat und Täter unter Vorwegnahme 
des Ergebnisses der Hauptverhandlung in  sich schließt. Die sachliche Zu
ständigkeit des Gerichts w ird — m it Ausnahme der Zuständigkeit des Schwur
gerichts, des Oberlandesgerichts und des Volksgerichtshofs — sich nicht mehr 
aus der rechtlichen Qualifizierung der Tat, sondern aus der im Einzelfalle 
zu erwartenden Strafe ergeben19). Die Zuständigkeit des Gerichts ist durch 
den ihm verliehenen „S tra fb a n n “  begrenzt.

Neben den Aufgaben der E rm ittlung und Verfolgung verbleibt der Staats
anwaltschaft nach wie vor die Aufgabe, in  der Hauptverhandlung durch An
regungen das Gericht in der Wahrheitserforschung und Rechtsfindung zu 
unterstützen. Außerdem ist es ihre P flicht, die Erkenntnistätigkeit der Ge
richte zu überwachen und, wo ein Anlaß zur Korrektur gegeben ist, von ihrem 
sachlich unbeschränkten Rügerecht Gebrauch zu machen. Das Rügerecht 
des Staatsanwaltes ist gegenüber dem bisherigen Rechte erheblich erweitert. 
In  denjenigen Sachen, in denen Berufung und Revision wahlweise zugelassen 
sind, darf der Staatsanwalt, obwohl er selbst Berufung eingelegt hat, gegen 
das U rte il des Berufungsgerichts die Urteilsrüge (Revision) erheben, wenn es 
sich um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handelt20).

5. Das Bestreben, klare Verantwortlichkeiten zu schaffen und eine schlag
kräftige, zielsichere Durchführung des Verfahrens zu gewährleisten, kommt 
auch in  den Vorschlägen zum Ausdruck, die die S te llung  und die Aufgaben 
des V o rs itze rs  in  der H a u p tve rh a n d lu n g  zum Gegenstand haben. Der 
Entwurf w ill die Stellung desVorsitzers, .bereichern, erhöhen undfestigen“ 21) und

19) G raf von der Goltz, B e rich t S. 129, und Grau, B e rich t S. i8 4 ff.
20) Krug, B e rich t S. 4 i8 f f .
21) Niethammer, B e rich t S. 149.
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deshalb vor allem nicht zulassen, daß das Gericht überwachend und ändernd 
in  die Tätigkeit des Vorsitzers eingreift22). Der Vorsitzer soll deshalb künftig 
selbständig und in  eigener Verantwortlichkeit die Verhandlung leiten und 
alle Entscheidungen, die dem U rte il vorausgehen, erlassen dürfen. Nur die 
Entscheidung darüber, ob die Klage nachträglich auf eine andere Tat ausge
dehnt oder auf eine oder einige von mehreren angeklagten Taten beschränkt 
werden soll, w ird dem Gericht Vorbehalten. Die Kommission geht dabei von 
der Erwägung aus, daß diese Entscheidung nur unter dem Gesichtspunkt 
getroffen werden könne, ob für die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des 
Täters und seiner Taten die Einbeziehung weiterer Taten über den durch die 
Klage gespannten Rahmen hinaus erforderlich oder die Ausscheidung ein
zelner der angeklagten Taten ohne Bedeutung sei und deshalb von der Ge
samtheit der Richter gefaßt werden müsse, die endgültig über Tat und Täter 
zu entscheiden haben23). Den Beisitzern w ird damit unmittelbarer Einfluß 
auf die Gestaltung der Urteilsgrundlagen gegeben. Dieser Gedanke müßte 
allerdings dazu führen, auch die Beschlußfassung über Beweisanträge dem 
Gericht zuzuweisen. Der Entwurf weist sie dem Vorsitzer zu. Die Beisitzer haben 
zwar die Pflicht, den Vorsitzer zu beraten, wenn er ihren Rat nachsucht oder 
sie erkennen, daß ih r Rat ihm nützen kann.24) Darüber hinaus haben sie 
keine Möglichkeit, ihrer Überzeugung Geltung zu verschaffen. Sie haben die 
P flicht, Fragen an Zeugen und Sachverständige zu richten, wenn dies zur 
Ergänzung der Vernehmung erforderlich ist. Sie unterliegen aber bei der E r
füllung dieser P flicht im Gegensatz zum geltenden Recht der Kontrolle des 
Vorsitzers. E r kann ihre Fragen nach seinem Ermessen zurückweisen. So ist 
innerhalb des Gerichtskörpers der Führergrundsatz durchgeführt. Nur die 
Fällung des Urteils und die bereits erwähnten Entscheidungen in  Fragen, 
die die Urteilsfällung unm ittelbar treffen, bleiben dem Gericht Vorbehalten.

(Abschnitt I I I :  „D ie Gestaltung der Rechtsmittel im  künftigen Straf
verfahren“  folgt im  nächsten Heft).

Familienväter als Jugendschutzrichter!
Von Dr. H a rry  Trom m er, Landgerich ts ra t in  Zwickau (Sachs.).

Im  SA.-Mann“ , dem Kampfblatte der Obersten SA.-Führung der 
NSDAP.,’ ’ ist kürzlich (n . Jahrgang, 42. Folge vom 14. Oktober 1938) ein 
A rtike l „G ib t es eine O bjektivität?“  erschienen. U. a. is t dann ausgeführt, 
daß auch höchstpersönliche Umstände und Eigenschaften eines Richters in 
subjektiver Beziehung geeignet sind, das Vertrauen zu einem U rte il zu stärken. 
Werde zum Beispiel — so heißt es zur Begründung dieser Erwägung — ein 
Sittlichkeitsverbrecher, der sich an einem Kinde vergriffen habe, von einer 
Strafkammer verurteilt, deren Richter selbst Familienväter seien, so wisse 
das Volk, daß dieses U rte il in Ordnung sei, weil es Väter ausgesprochen hätten, 
die die ganze Schwere der Tat ermessen könnten.

22) Niethammer, B e rich t S. 146.
2S) Niethammer, B e rich t S. 146.
24) Freister, B e rich t S. 63, und Niethammer, B erich t S. 151.
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Damit w ird eine Frage berührt, die für die Besetzung der Jugend
schutzkam m ern von größter Bedeutung und meines Erachtens wert ist, 
einmal nachdrücklich in den Vordergrund gerückt zu werden.

Wer die für das Volksganze so wichtige und verantwortungsvolle Arbeit 
der Jugendschutzkammern kennt, wird einfach nicht in Abrede stellen können, 
daß unverheiratete Richter — Junggesellen — auf Grund ihrer Lebensver
hältnisse nicht in  der Lage sein können, immer die rechte Einstellung zu den 
Jugendschutzkammern zur Beurteilung vorliegenden Fällen zu gewinnen. Auf 
der einen Seite werden sie beispielsweise oft dort, wo Richter, die selbst Fa
milienväter sind, die volle Schärfe des Gesetzes für angebracht halten, zu 
milderer Beurteilung geneigt sein, während sie auf der anderen Seite bisweilen 
Vorfälle, welche sich nach der Auffassung von Richtern, die selbst Familie 
haben, als harmlos darstellen, für gewichtig und möglicherweise besonders 
strafwürdig halten werden. Und dies alles, weil den unverheirateten Richtern 
eine Eigenschaft fehlt und fehlen muß, deren Vorhandensein nach meiner 
Auffassung bei der Tätigkeit in den Jugendschutzkammern unerläßlich ist, — 
jene für die Beurteilung von Jugendschutzfragen nötige rein menschliche 
Erfahrung, die lediglich in  einem Familienleben zu gewinnen ist, in dem Kinder 
vorhanden sind. Aus dem letzteren Grunde g ilt das, was ich von den unver
heirateten Richtern gesagt habe, in gleicher Weise von den verheirateten 
Richtern, die keine Kinder haben. Auch sie sollten keine Verwendung als 
Mitglieder von Jugendschutzkammern finden. Wer nicht aus eigener Kennt
nis menschlich, gefühlsmäßig m it dem Wesen der Familie und der Kinder 
persön lich  verbunden und vertraut ist, wer nicht selbst Frau und Kinder 
hat, kann nicht in vollem Umfang ermessen, was es im Einzelfalle für einen 
Vater, für eine Mutter, für ein Kind bedeutet, wenn ein Kind geschändet und 
möglicherweise fürs ganze Leben sittlich geschädigt wird. Noch so umfassendes 
rechtliches und psychologisches Buchwissen in dieser Richtung, noch so zahl
reiche Beobachtungen an fremden Familien und Kindern genügen nicht, um 
diese eigene Erfahrung zu ersetzen und jene für das Mitglied einer Jugend
schutzkammer unbedingt erforderliche innere, rein menschliche, gefühls
mäßige Einstellung herbeizuführen. Wenn es nämlich ein Gebiet gibt, von 
dem gesagt werden kann, daß zur Findung des Rechtes gute Rechtskenntnisse 
allein nicht ausreichen, so ist es das Gebiet des strafrechtlichen Jugendschutzes.

Meine Ausführungen gelten im übrigen nicht nur für die Berufsrichter, 
sondern auch für die Laienrichter in  den Jugendschutzkammern und führen 
dadurch zugleich zu dem Problem, ob es nicht überhaupt der Rechtspflege 
förderlich ist, fü r die Jugendschutzkammern Schöffen zu bestimmen, die 
unter besonderen Gesichtspunkten — vor allem auch unter denen, daß sie 
verheiratet sind und Kinder haben —, ausersehen werden.

Zur Vermeidung von Mißverständnissen: Die vorstehend von m ir als 
Jugendschutzrichter und Familienvater entwickelten Gedankengänge ent
behren jeglicher persönlicher Note und K ritik  und sollen keinerlei Vorwürfe 
enthalten sowie in keiner Weise gegen die sonstigen richterlichen Fähigkeiten 
und Kenntnisse nicht verheirateter und kinderloser Strafrichter wenden; sie 
sollen aber m it dazu dienen, eine Überprüfung dieser für den Strafrechts
schutz unserer Jugend so wichtigen Fragen anzuregen.
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M it te i lu n g .
Mitteilungen aus der Kriminalbiologischen Gesellschaft.
Vom Vorstand der Kriminalbiologischen Gesellschaft wurde in  den wissen

schaftlichen Beirat Generalstaatsanwalt Leimer in  München, Generalstaats
anwalt Semmler in Hamm und, an Stelle des verstorbenen Professors Dr.Joh. 
Lange in Breslau, Professor Dr. med. Hans Bürger-Prinz in  Hamburg berufen.

Der Schriftführer: v. Neureiter.

Besprechungen.
O rdn u n gsstra frech t.

M eeske, H e lm u t, D r. ju r . :  D ie  O r d n u n g s s tra fe  in  d e r W ir t s c h a f t .  Ih re  
Bedeutung und Anwendung. Haude & Spenersche Buchhandlung, Verlag fü r  
W irtschaftsw issenschaft, B e rlin  1937. 156 S. K a rt. RM. 4.60. —  E v e rlin g , 
F rie d ric h , D r . : B e ru fs s tä n d is c h e  E h re n o rd n u n g e n . W a lte r de G ruy te r 
&Co., B e rlin  u. Le ipz ig i936. 93 S. Brosch. RM. 3.50. —  M ü lle r , H ans, M a r t in ,  
D r.: S tä n d is c h e  E h r e n g e r ic h t s b a r k e i t .  Verlag von W . Kohlham m er, 
S tu ttg a rt-B e rlin  1936. 54 S. Brosch. RM . 2.40. —  C urschm ann , H e in rich  
F erd in an d , D r.: S o z ia le  E h r e n g e r ic h ts b a r k e i t  u n d  S tä n d is c h e  
S t r a f g e r ic h t s b a r k e i t ,  ih r  V erhä ltn is  zueinander sowie zum D isz ip linar- 
und K rim ina ls tra frech t. U n iversitä tsverlag R atsbuchhandlung L . Bamberg, 
Greifswald 1937. 116 S. Brosch. RM. 3.— . —  K raegeloh , W a lte r , D r. ju r . :  
H a n d w e r k l ic h e  E h r e n g e r ic h ts b a r k e i t .  Verlag von Georg Stilke, B e rlin  
1936. — F a lk , C a r l, D r . : S o z ia le E h r e n g e r ic h ts b a r k e i t .  Verlag von Georg 
S tilke, B e rlin  1936. —  H öhn , C laus Jo ach im , D r . : D ie  V o l ls t r e c k u n g  
u n d  F o lg e  d e r  s o z ia le n  E h r e n s t r a fe n  des A O G . K ö lner Rechtswissen
schaftliche Abhandlungen. Herausgegeben von Bohne, Coenders, Lehmann, 
Nipperdey, P lan itz. Neue Folge. H e ft 28. Weidmannsche Verlagsbuchhand
lung, B e rlin  1937. 81 S. Brosch. RM. 5.— . —- D ie tz , R o lf, Prof. D r . : E h re n  
g e r ic h ts o r d n u n g  d e r  ge w e r b l ic h e n  W i r t s c h a f t  v o m  20. J a n u a r  193 7. 
Textausgabe m it E in le itung , E rläuterungen, Sachverzeichnis. C. H . Becksche 
Verlagsbuchhandlung, München u. B e rlin  1937. 86 S. Geb. RM. 2.40.

D ie  B etrachtung des Strafrechts und der S trafrechtsreform  w ird  noch heute 
fas t ausschließlich von einem Vorstellungsbilde bestim m t, das aus der E n t
w icklung, der Lage, der Erneuerung der K rim ina lge rich tsba rke it gewonnen is t. 
Daß außer der K rim ina ls tra fe  noch andere S trafen in  im m er wachsendem U m 
fang m it entscheidender M acht in  die Einzelschicksale eingreifen, is t bekannt 
und t r i t t  doch dem, der von „d e r S tra fe " spricht, kaum  in  das Bewußtsein.

D ie Überwachung und p lanvolle  Lenkung der deutschen W irtsch a ft ha t 
in  rascher E n tw ick lu n g  dem jeweiligen Bedürfnis folgend aus verstreuten Rechts
quellen ein O rdnungsstrafrecht hervorgetrieben, das Verstöße gegen w irtscha fts
po litische Anordnungen ahnden soll.

D ie Gemeinschaften, in  die sich das Deutsche V o lk  gliedert, haben seit der 
Nationalsozialistischen R evolu tion, sich neu- und weiterb ildend, eine E hren
gerichtsbarke it en tw icke lt, um  die P flich te rfü llun g  ih re r Angehörigen, Sauber
k e it und Ehre ih re r Gemeinschaft zu wahren. D ie Ehrengerichtsordnungen 
knüpfen sich te ils, w ie z. B. die Parte igerichtsbarke it, an die politische O r
ganisation, te ils  an die berufsständischen Gliederungen, etwa des Handwerks,



der gewerblichen W irtscha ft, oder an die soziale Gemeinschaft des Betriebes 
in  der sozialen Ehrengerichtsbarkeit.

D ie Ordnung der W irtscha ft, die Ehrenordnungen der Gemeinschaft be
dienen sich des M itte ls  der Strafe, die in  jedem Bereiche eine besondere, eigen
artige Ausgestaltung finde t.

D ie in  dieser Sammelbesprechung genannten Schriften machen den V er
such, das neugewachsene S tra frecht darzustellen, seine W urzeln offenzulegen, 
es den überkommenen stra frechtlichen Formen gegenüber vergleichend in  seiner 
E igen tüm lichke it abzugrenzen und zu bestimmen.

Meeske g ib t in  seiner S ch rift einen ausgezeichneten, klaren Ü berb lick  über 
das geltende Ordnungsstrafrecht der W irtscha ft, seine Strafdrohungen, sein 
Verfahren. E r sucht darüber hinaus die Ordnungsstrafe als eine eigentümliche 
Form  des Strafens in  ihrem  Wesen zu klären und gegenüber dem K rim in a l
strafrecht, der D isz ip linä r- und Ehrenstrafe, der Verwaltungsmaßnahme 
(Erzwingungsstrafe) systematisch abzugrenzen. E r m ü h t sich endlich, die dem 
Ordnungsstrafrecht über die verschiedenen Rechtsquellen h in  gemeinsamen 
Grundsätze zu entw ickeln, einen das geschriebene O rdnungsstrafrecht ergän
zenden Allgemeinen T e il aufzubauen und zu prüfen, w iew eit sich die allgemeinen 
Regeln des K rim ina lrech ts  in  den Bereich der Ordnungsstrafe übertragen lassen.

Falck  und Kraegeloh stellen k la r und gem einverständlich die Einzelgebiete 
der handwerklichen Ehrengerichtsbarke it und der sozialen Ehrengerichtsbarkeit 
dar. Sie beschränken sich auf das geltende Recht. D ie Sonderfragen der V o ll
streckung und der Folgen sozialer Ehrenstrafen des Gesetzes zur Ordnung der 
nationalen A rb e it un tersucht Höhn  in  einer gründlichen Abhandlung.

D er E rk lä rung  des positiven Rechts d ien t die erläuterte  Textausgabe der 
Ehrengerichtsordnung der gewerblichen W irtsch a ft von Dietz. D ie  vorangestellte, 
knappe, gehaltvolle  E in le itung  beschäftig t sich m it der E igenart und syste
matischen Stellung dieses Ehrenstrafrechts.

D er Schwerpunkt der A rbe iten  von Curschmann und M ü lle r  lieg t in  der 
systematischen, vergleichenden, bei Curschmann besonders eingehenden U n te r
suchung des Verhältnisses ständischer und sozialer Ehrengerichtsbarke it zu
einander und zum K rim in a l-, Ordnungs-, D isz ip linarstra frecht. Beide bemühen 
sich aus der Wesensbestimmung der ständischen und sozialen Ehrenstrafe a ll
gemeine, ergänzende Rechtssätze zu gewinnen, die M ög lichke it und Grenze fü r  
die Anwendung allgemeiner Sätze des K rim ina lrech ts  in  diesen Sondergebieten 
zu bestimmen.

D ie S ch rift von Everling  geht ge istvo ll dem B e g riff der berufsständischen 
Gemeinschaft und ihren soziologischen W urzeln, dem B e g riff und dem In h a lt 
der ständischen Ehre nach und untersucht von dieser Grundlage aus, geschicht
liches und geltendes R echt heranziehend, k ritisch  die ju ris tische Form ung 
verschiedener Ehrengerichtsordnungen.

Sich m it E inzelfragen außerhalb des K rim ina lrech ts  k ritisch  auseinander
zusetzen, is t h ier n ich t der O rt. S inn dieser Besprechung is t n ich t W ürd igung 
der einzelnen S chrift, sondern der H inw eis auf das Gebiet n ich tkrim ine llen  
S trafrechts, das die genannten A rbe iten  erschließen.

Im  Ordnungsstrafrecht, im  E hrenstra frecht werden Rechtsgedanken ent
w icke lt, E rfahrungen gesammelt, die auch die H andhabung und Gestaltung des 
K rim ina lrech ts  befruchten können. D ie Ehrengerichtsordnung der gewerblichen 
W irtsch a ft versucht beispielsweise die Bemessung der Geldstrafe nach Tages
bußen. N ic h t n u r das m acht die Beschäftigung m it diesem Sonderstrafrecht w e rt
vo ll fü r  den K rim ina lis ten . D er Vergleich der verschiedenen Strafen, das Be
wußtsein, daß die K rim ina ls tra fe  nu r eine Form  un te r anderen ist, be fre it die S tra f
theorie von einseitiger Betrachtung. E rs t das Nebeneinanderstehen der S tra f
form en schärft den B lic k  fü r  Wesen und E igenart der einzelnen Strafe. D ie 
wesenbestimmende und wesenbestimmte Bedeutung m aterie llrech tlicher und 
verfahrensrechtlicher Grundsätze in  den einzelnen Gebieten w ird  offenbar bei
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dem Versuch, M ög lichke it und Grenze der Ü bertragung auf den anderen S tra f
bereich zu prüfen.

K rim ina ls tra fe  und Ehrenstrafe zielen nach A rt, Ausgestaltung, Folgen 
auf s ittliche  V erurte ilung, fassen den T ä te r an der E hre ; die Ordnungsstrafe 
besteht in  Geld, sie d rü ck t n ich t den s ittlichen  M akel des Vorbestraftseins auf 
(Strafregister), sie is t „e th isch  neu tra l“ .

Aber die ethischen W ertungen der k rim ine llen  und der ehrengerichtlichen 
Bestrafung unterscheiden sich deutlich. Ih r  Gegensatz lie g t n ich t n u r in  dem 
anderen Maßstab, daß das eine M al nach der s ittlichen  T ragbarke it der T a t in  
der Volksgemeinschaft, das andere M al nach der T ragbarke it des Täters in  einer 
besonderen, engeren Gemeinschaft gefragt w ird . Es w ird  über Verschiedenes 
gerichtet. D ie Ehrengerichtsbarke it geht typischerweise aus von der Persönlich
k e it des Täters, den die T a t charakteris ie rt; die K rim ina lge rich tsba rke it u r te ilt  
über eine T a t, fü r  deren Bewertung die Persönlichkeit des Täters m ite n tsch e i
dend ist. F ü r die ethisch neutrale, nu r die T a t ahndende Ordnungsstrafe ver
schw indet die Persönlichkeit fast ganz h in te r dem ob jektiven  Geschehen.

Das K rim in a ls tra fre ch t bau t sich aus E inzeltatbeständen auf. F ü r die 
Ehrenstrafe is t kennzeichnend die ausschließliche H errschaft der Strafe an
drohenden Generalklausel (die soziale Ehrengerichtsbarke it ausgenommen). 
D ie  Ordnungsstrafe verwendet nebeneinander beide A rte n  von Strafdrohungen.

F ü r die TCritnina.lstra.fe re ich t die Schuldform  der Fahrlässigkeit nu r aus
nahmsweise aus. E hrenstra frecht und Ordnungsstrafrecht begnügen sich durch
gängig m it der Fahrlässigkeit als Voraussetzung der Bestrafung.

Verfo lgung k rim ine lle r S tra fta ten  is t zwingend vorgeschrieben (Legalitä ts
prinz ip ). D ie Verhängung von Ordnungsstrafen, von Ehrenstrafen kann auch 
bei k laren Verstößen nach Ermessen unterb le iben (O pportun itä tsprinz ip ). W enn 
das K rim in a ls tra fre ch t fü r  geringe Vergehen den Verfolgungszwang aufg ib t, so 
zeigt sich gerade h ier die Berührung von K rim ina ls tra fe  und Ordnungsstrafe als 
zweier grundsätzlich geschiedener Typen, die aber in  den Grenzgebieten in - 
einanderfließen. Das t r i t t  auch deutlich  in  den im  W irtscha ftsrech t vorkom m en
den Strafdrohungen zutage, die k rim ine lle  Freiheitsstrafe oder Ordnungsstrafe 
in  Geld fü r  ein und denselben Tatbestand zur W ah l stellen. D er Zusammenhang 
beider Bereiche e rk lä rt auch das V erbo t der Doppelbestrafung, das fü r  K rim m a l- 
und Ordnungsstrafe g ilt , die sich gegenseitig ausschließen. Ehrenstrafen können 
dagegen wegen derselben T a t gehäuft nebeneinander und neben K rim in a l- oder 
Ordnungsstrafe verhängt werden.

Schon eine flüch tige  Gegenüberstellung charakteristischer Verschieden
heiten der K rim ina ls tra fe , der Ordnungsstrafe, der Ehrenstrafe bis in  sachlich
rechtliche und verfahrensrechtliche Grundsätze h ine in  (fü r die im  einzelnen 
nam entlich  auf Meeske und Curschmann verwiesen sei), zw ing t zur Frage, ob 
h ier n ich t m ehr als zufällige Unterschiede, ob h ier n ich t Regeln zutage treten, 
die das Wesen der besonderen Strafe bestimmen und vom  S inn der S tra fa rt 
ihrerseits w ieder bestim m t werden. K ann  n ich t ein Vergleich der verschiedenen 
A rten  des Strafens R echt und Zweck der Strafe, gerade auch der krim ine llen , 
tie fe r klären helfen? Mag n ich t beispielsweise die Verb indung der K rim m a l- 
strafe m it dem Verfolgungszwang (Legalitä tsprinzip) au f ih ren echten Sinn als 
s itt l ic h  unbedingt geforderte Sühne einer anders n ich t auszugleichenden s it t 
lichen Schuld hindeuten? Bei a ller Verschiedenheit des G rundtypus der ethisch 
gebundenen K rim ina ls tra fe , der ethisch neutra len Ordnungsstrafe ve rrä t sich 
eine Berührung beider Bereiche im  V erbo t der Doppelbestrafung, im  V erz ich t 
auf den Verfolgungszwang fü r  die k le ine K r im in a litä t, in  S tra fvö rschn ften  des 
W irtschaftsrechts, die die S trafform en mischen. L e ite t das n ich t auf die Frage, 
ob n ich t die kleine K r im in a litä t besser dem O rdnungsstrafrecht zuzuweisen sei? 
Das würde zugleich bei den geringfügigen Vergehen die Entehrung durch die 
k rim ine lle  Strafe, den M akel des Vorbestraftseins, verschwinden lassen.
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E ine solche Andeutung mag hier genügen. K lä ren  kann eine Besprechung 
auf dem ih r  überlassenen Raum  die w eitschichtigen Fragen n ich t. Sie w il l  nu r 
au f die in  der Durchforschung des neuen n ich tk rim ine llen  S trafrechts gegebenen 
Aufgaben und M öglichkeiten fü r  den K rim ina lis ten  hinweisen.

H am burg. Hasso v. Wedel.

Neue fa m ilie n - und arbeitspo litische A ufgaben d e r deutschen W o h l
fahrtspflege. B erich t über die Tagung des Deutschen Vereins fü r  ö ffen t
liche und p riva te  Fürsorge am 23. u. 24. 5. 1938 in  W ürzburg. Verlag H e in
rich  D em uth, F ra n k fu r t a. M. 139 S.

A rb e itse insa tz  und A rb e itserzieh un g  durch  Fürsorge . Festschrift zur 
W ürzburger Tagung. Verlag Lühe &  Co.. Le ipzig  1938. 135 S.

Nach langen Jahren fand in  W ürzburg  in  diesem Jahre w ieder die erste 
größere Tagung und M itg liederversam m lung des „D eutschen Vereins" s ta tt. 
U n te r den Vorträgen über fürsorgepolitisch w ichtige Themen sind besonders 
erwähnenswert der von Landesrat Ventzki, S te ttin , gehaltene V o rtrag  über 
d ie  N e u f o r m u n g  d e r  J u g e n d h i l f e  d u r c h  d ie  N S V .  u n t e r  B e r ü c k 
s i c h t i g u n g  d e r  N S . - J u g e n d h e i m s t ä t t e n  und der des Le iters der H am 
burger Sozialverwaltung, Beigeordneten M a rtin i,  ü b e r  d ie  A u f g a b e n  d e r  
ö f f e n t l i c h e n  F ü r s o r g e  n a c h  B e e n d ig u n g  d e r  M a s s e n a r b e i t s l o s ig k e i t .  
—  Ventzki behandelte u. a. die Frage der w irtscha ftlichen  R e n ta b ilitä t der F ür- 
sorgeerziehungsanstalten. Ü ber allem muß das Erziehungsziel stehen und n ich t 
die Pflegegeldliste oder der w irtscha ftliche  E rfo lg . Ebenso muß die Forderung 
unterstrichen werden, daß alle erbgesunden, förderungswerten und erziehbaren 
Jugendlichen, die in  irgendeiner Form  einer Gemeinschaftserziehung bedürfen, 
in  fü r  sie besonders geschaffenen Ansta lten  und un te r allen Umständen so er
zogen werden, daß sie durch das Zusammenleben m it erbkranken und n ich t 
vo llw ertigen K inde rn  in  ih re r E n tw ick lung  n ich t gehemmt werden.

D er mehr programmatische V o rtrag  M a rtin is  ve rd ien t besondere Beachtung. 
D ie ungeheure W andlung der w irtschaftlichen Verhältnisse nach der M acht
übernahme brachte auch eine Um lagerung der überlasteten gemeindlichen F ü r
sorge m it sich. D er Rückgang der W ohlfahrtserwerbslosen um  94 v .H . auf 
170000 s te llt die Fürsorge wieder vo r das Einzelschicksal, fo rde rt ind iv idue lle  
E rziehungsarbeit um  der Volksgemeinschaft w illen. D er M ita rbe ite rs tab  is t fü r  
den E rfo lg  der A rb e it entscheidend. Gerade eine wohlgeleitete, in  der F ron t 
r ich tig  besetzte und innerlich  wohlausbalanzierte Fürsorgebehörde s te llt einen 
k rim ina lpo litisch  außerordentlich w ichtigen F a k to r dar.

D ie F e s t s c h r i f t  befaßt sich in  einer Reihe von Aufsätzen m it a r b e i t s 
f ü r s o r g e r i s c h e n  Fragen. Aus ih re r E rfahrung  aus der A rb e it H am burg- 
Farmsen schreibt E. Lochmüller Grundsätzliches über d ie  A r b e i t s e r z i e h u n g  
des A s o z ia le n  im  S in n e  d e r  F ü r s o r g e  d e r  B e w a h r u n g s a n s t a l t ;  H ilde  
Eiserhardt, F ra n k fu rt, um re iß t das Problem  des A r b e i t s e in s a t z e s  u n d  d e r  
A r b e i t s e r z i e h u n g  d e r  N i c h t s e ß h a f t e n ,  wobei besonderes Augenm erk den 
nichtseßhaften Jugendlichen gew idm et werden muß, um sie vo r künftigem  
Müßiggang, Arbeitsscheu und Verbrechertum  zu bewahren. M it den Schwierig
keiten und den N otw endigke iten der A r b e i t s u n t e r b r i n g u n g  in  d e r  S t r a f -  
f  ä l l i g e n f  ü rs o r g e  setzt sich Walter Strube, Berlin , in  einem lesenswerten Aufsatz 
auseinander.

D ie weiteren Aufsätze befassen sich m it der P flich ta rbe it, dem A rbe its 
einsatz der Tuberkulösen, der D iabe tike r und der B linden.

Ham burg. Hans Kruse.
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